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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 3 
Änderung des Bankwesengesetzes 

§ 1. (1) … 
 1. – 19. … 

§ 1. (1) … 
 1. – 19. … 

 20. die Ausgabe von elektronischem Geld (E-Geldgeschäft);  
 21. – 23. …  21. – 23. … 

(2) … 
 1. – 7. … 

(2) … 
 1. – 7. … 

  8. Die Ausgabe von E-Geld gemäß § 1 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, 
BGBl. I Nr. xx/2010. 

(3) Kreditinstitute sind auch zur Durchführung der in Abs. 1 Z 22 
(Wechselstubengeschäft) und Abs. 2 Z 1 bis 6 genannten Tätigkeiten berechtigt, 
weiters zur Erbringung des in § 1 Abs. 2 Z 5 ZaDiG genannten 
Finanztransfergeschäftes sowie zu den in § 5 Abs. 2 Z 2 ZaDiG genannten 
Tätigkeiten und zur Durchführung aller sonstigen Tätigkeiten, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Banktätigkeit entsprechend dem 
jeweiligen Konzessionsumfang stehen oder Hilfstätigkeiten in Bezug auf diese 
darstellen, wie insbesondere die Vermittlung von Bausparverträgen, von 
Unternehmen und Betrieben, von Investmentfondsanteilen, von 
Eigenmittelanteilen, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der 
automatischen Datenverarbeitung sowie der Vertrieb von Kreditkarten. Weiters 
sind sie im Rahmen der devisenrechtlichen Bestimmungen zum Handel mit 
Münzen und Medaillen sowie mit Barren aus Gold berechtigt, ferner zur 
Vermietung von Schrankfächern (Safes) unter Mitverschluss durch die Vermieter. 
Sie sind auch zur Durchführung der in § 3 Abs. 2 Z 1 bis 3 WAG 2007 genannten 
Tätigkeiten berechtigt. Kreditinstitute, die eine Konzession gemäß Abs. 1 Z  1 
und Z 3 oder gemäß Abs. 1 Z 2 haben, sind zur Durchführung der in § 1 Abs. 2 
Z 1 bis 4 und 6 ZaDiG genannten Zahlungsdienste berechtigt und Kreditinstitute, 
die eine Konzession gemäß Abs. 1 Z 6 haben, sind zur Durchführung der in § 1 
Abs. 2 Z 4 und 6 ZaDiG genannten Zahlungsdienste berechtigt. Im Übrigen 

(3) Kreditinstitute sind auch zur Durchführung der in Abs. 1 Z 22 
(Wechselstubengeschäft) und Abs. 2 Z 1 bis 6 genannten Tätigkeiten berechtigt, 
weiters zur Erbringung des in § 1 Abs. 2 Z 5 ZaDiG genannten 
Finanztransfergeschäftes sowie zu den in § 5 Abs. 2 Z 2 ZaDiG genannten 
Tätigkeiten und zur Durchführung aller sonstigen Tätigkeiten, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Banktätigkeit entsprechend dem 
jeweiligen Konzessionsumfang stehen oder Hilfstätigkeiten in Bezug auf diese 
darstellen, wie insbesondere die Vermittlung von Bausparverträgen, von 
Unternehmen und Betrieben, von Investmentfondsanteilen, von 
Eigenmittelanteilen, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der 
automatischen Datenverarbeitung sowie der Vertrieb von Kreditkarten. Weiters 
sind sie im Rahmen der devisenrechtlichen Bestimmungen zum Handel mit 
Münzen und Medaillen sowie mit Barren aus Gold berechtigt, ferner zur 
Vermietung von Schrankfächern (Safes) unter Mitverschluss durch die Vermieter. 
Sie sind auch zur Durchführung der in § 3 Abs. 2 Z 1 bis 3 WAG 2007 genannten 
Tätigkeiten berechtigt. Kreditinstitute, die eine Konzession gemäß Abs. 1 Z  1 
und Z 3 oder gemäß Abs. 1 Z 2 haben, sind zur Durchführung der in § 1 Abs. 2 
Z 1 bis 4 und 6 ZaDiG genannten Zahlungsdienste berechtigt und Kreditinstitute, 
die eine Konzession gemäß Abs. 1 Z 6 haben, sind zur Durchführung der in § 1 
Abs. 2 Z 4 und 6 ZaDiG genannten Zahlungsdienste berechtigt. Kreditinstitute, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bedarf die gewerbliche Erbringung von Zahlungsdiensten nach § 1 Abs. 2 ZaDiG 
durch Kreditinstitute einer Konzession der FMA, die sich nach den 
Konzessionsvoraussetzungen des BWG richtet. 

die eine Konzession gemäß Abs. 1 Z 1 und 3 oder gemäß Abs. 1 Z 2 oder Z 6 
haben, sind zur Ausgabe von E-Geld gemäß § 1 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010 
berechtigt. Im Übrigen bedarf die gewerbliche Erbringung von Zahlungsdiensten 
nach § 1 Abs. 2 ZaDiG und die Ausgabe von E-Geld gemäß § 1 Abs. 1 E-
Geldgesetz 2010 durch Kreditinstitute einer Konzession der FMA, die sich nach 
den Konzessionsvoraussetzungen des BWG richtet. 

(4) – (6) … (4) – (6) … 
§ 2. … 

 1. – 57. … 
§ 2. … 

 1. – 57. … 
 58. Elektronisches Geld (E-Geld): gegen Eintausch von „kleinen“ 

Geldbeträgen auf elektronischem Datenträger gespeicherter Geldwert, 
der von anderen Unternehmen als der ausgebenden Stelle als 
Zahlungsmittel akzeptiert wird. Der auf elektronischen Datenträgern 
gespeicherte E-Geldwert darf pro Kunde und E-Geld-Institut (§ 1 E-
Geldgesetz) den Betrag von 2 000 Euro nicht überschreiten. Der 
Eintauschpreis darf nicht geringer sein als der Wert des ausgegebenen E-
Geldbetrages. Die Entgegennahme des Geldbetrages stellt dann keine 
Entgegennahme von Einlagen oder anderen rückzahlbaren Geldern im 
Sinne von Art. 5 der Richtlinie 2006/48/EG oder das Einlagengeschäft 
gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 dar, wenn der entgegengenommene Betrag 
unmittelbar gegen E-Geld eingetauscht wird. E-Geld fällt nicht unter § 1 
Abs. 1 Z 6; E-Geld ist keine Einlage und fällt nicht unter § 93 Abs. 2 und 
2a; 

 

 59. – 75.  59. – 75. 
§ 3. (1) … 

 1. – 8. … 
§ 3. (1) … 

 1. – 8. … 
 9. den Betrieb des Wechselstubengeschäfts (§ 1 Abs. 1 Z 22) und des 

Finanztransfergeschäfts (§ 103j Abs. 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Z 5 
ZaDiG) hinsichtlich § 1 Abs. 3, § 5 Abs. 1 Z 5, 12 und 13, §§ 22 bis 23, 
§ 24, soweit es sich um ein übergeordnetes Kreditinstitut handeln würde, 
§§ 25 bis 29, § 30, soweit es sich um ein übergeordnetes Kreditinstitut 
handeln würde, §§ 31 und 32, § 34, §§ 36, 37 und 39a, §§ 42 bis 65, 
soweit nicht die Mitwirkung an der Erstellung des Konzernabschlusses 
des übergeordneten Kreditinstitutes erforderlich ist, §§ 66 bis 68, § 73 
Abs. 1 Z 1, §§ 74 bis 76, § 78 Abs. 1 bis 7 und des XIX. Abschnitts; 

 9. den Betrieb des Wechselstubengeschäfts (§ 1 Abs. 1 Z 22) hinsichtlich 
§ 1 Abs. 3, § 5 Abs. 1 Z 5, 12 und 13, §§ 22 bis 23, § 24, soweit es sich 
um ein übergeordnetes Kreditinstitut handeln würde, §§ 25 bis 29, § 30, 
soweit es sich um ein übergeordnetes Kreditinstitut handeln würde, §§ 31 
bis 34, §§ 36, 37 und 39a, §§ 42 bis 65, soweit nicht die Mitwirkung an 
der Erstellung des Konzernabschlusses des übergeordneten 
Kreditinstitutes erforderlich ist, §§ 66 bis 68, § 73 Abs. 1 Z 1, §§ 74 bis 
76, § 78 Abs. 1 bis 7 und des XIX. Abschnitts; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wobei die Ausnahme für den Betrieb des Finanztransfergeschäftes gemäß 
§ 103j Abs. 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Z 5 ZaDiG bis 30. April 
2011 befristet ist und nur auf Kreditinstitute anwendbar ist, die ihre 
Konzession bereits vor dem 25. Dezember 2009 erhalten haben; diese 
Kreditinstitute haben § 17 ZaDiG anzuwenden; 

 10. …  
§ 3. (1) – (5) … § 3. (1) – (5) … 
(6) Auf Kreditinstitute, die eine Konzession ausschließlich zum Betrieb des 

E-Geldgeschäfts beantragen, ist § 5 Abs. 1 Z 5 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass an die Stelle von 5 Millionen Euro Anfangskapital 1 Million Euro treten, und 
auf Kreditinstitute, die ausschließlich zum Betrieb des E-Geldgeschäftes 
berechtigt sind, sind § 1 Abs. 3, § 25 Abs. 3 bis 14, § 29 sowie § 74 Abs. 3 Z 3 
nicht anzuwenden; auf Kreditinstitute, die ausschließlich zum Betrieb des E-
Geldgeschäftes berechtigt sind, ist § 69a Abs. 2 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass bei Berechnung der Kostenzahl das Gesamtmindesteigenmittelerfordernis, 
das sich aus dem im Quartalsausweis gemäß § 5 E-Geldgesetz für das 
letztvorangegangene vierte Quartal eines Kalenderjahres ausgewiesene 
Mindesteigenmittelerfordernis gemäß § 4 E-Geldgesetz in Verbindung mit dem 
Mindesteigenmittelerfordernis dieses Absatzes errechnet, heranzuziehen ist. 

 

(7) … (7) … 
§ 4. (1) – (4) … 
(5) (Einleitungsteil) … 

§ 4. (1) – (4) … 
(5) (Einleitungsteil) … 

 1. ein Tochterunternehmen eines in einem anderen Mitgliedstaat 
zugelassenen Kreditinstitutes im Sinne von Art. 4 Nummer 1 der 
Richtlinie 2006/48/EG, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft im 
Sinne von Art. 1a Nummer 2 der Richtlinie 85/611/EWG in der Fassung 
der Richtlinie 2001/107/EG, einer Wertpapierfirma oder eines 
Versicherungsunternehmens den Antrag nach Abs. 3 gestellt hat; 

 

 1. ein Tochterunternehmen eines in einem anderen Mitgliedstaat 
zugelassenen Kreditinstitutes im Sinne von Art. 4 Nummer 1 der 
Richtlinie 2006/48/EG, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft im 
Sinne von Art. 1a Nummer 2 der Richtlinie 85/611/EWG in der Fassung 
der Richtlinie 2001/107/EG, einer Wertpapierfirma, eines E-Geld-
Institutes, eines Zahlungsinstitutes oder eines 
Versicherungsunternehmens den Antrag nach Abs. 3 gestellt hat; 

 
 2. ein Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens eines in einem 

anderen Mitgliedstaat zugelassenen Kreditinstituts im Sinne von Art. 4 
Nummer 1 der Richtlinie 2006/48/EG, einer 
Vermögensverwaltungsgesellschaft im Sinne von Art. 1a Nummer 2 der 

 2. ein Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens eines in einem 
anderen Mitgliedstaat zugelassenen Kreditinstituts im Sinne von Art. 4 
Nummer 1 der Richtlinie 2006/48/EG, einer 
Vermögensverwaltungsgesellschaft im Sinne von Art. 1a Nummer 2 der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Richtlinie 85/611/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/107/EG, einer 
Wertpapierfirma oder eines Versicherungsunternehmens den Antrag nach 
Abs. 3 gestellt hat; 

 

Richtlinie 85/611/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/107/EG, einer 
Wertpapierfirma, eines E-Geld-Institutes, eines Zahlungsinstitutes oder 
eines Versicherungsunternehmens den Antrag nach Abs. 3 gestellt hat; 

 
 3. ein Kreditinstitut, das durch die selbe natürliche oder juristische Person 

wie ein in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenes Kreditinstitut im 
Sinne von Art. 4 Nummer 1 der Richtlinie 2006/48/EG, einer 
Vermögensverwaltungsgesellschaft im Sinne von Art. 1a Nummer 2 der 
Richtlinie 85/611/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/107/EG, eine 
Wertpapierfirma oder ein Versicherungsunternehmen  kontrolliert wird, 
den Antrag nach Abs. 3 gestellt hat. 

 3. ein Kreditinstitut, das durch die selbe natürliche oder juristische Person 
wie ein in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenes Kreditinstitut im 
Sinne von Art. 4 Nummer 1 der Richtlinie 2006/48/EG, einer 
Vermögensverwaltungsgesellschaft im Sinne von Art. 1a Nummer 2 der 
Richtlinie 85/611/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/107/EG, eine 
Wertpapierfirma, eines E-Geld-Institutes, eines Zahlungsinstitutes oder 
ein Versicherungsunternehmen  kontrolliert wird, den Antrag nach 
Abs. 3 gestellt hat. 

(5) (Schlussteil) … (5) (Schlussteil) … 
§ 5. (1) … 

 1. – 12. … 
§ 5. (1) … 

 1. – 12. … 
 13. kein Geschäftsleiter einen anderen Hauptberuf außerhalb des 

Bankwesens oder außerhalb Versicherungsunternehmen oder 
Pensionskassen ausübt; 

 13. kein Geschäftsleiter einen anderen Hauptberuf außerhalb des 
Bankwesens oder außerhalb Versicherungsunternehmen oder 
Pensionskassen oder außerhalb von Zahlungsinstituten oder E-Geld-
Instituten oder von Wertpapierfirmen oder 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen ausübt; 

 14. …  14. … 
§ 9. (1) Die in Anhang I der Richtlinie 2006/48/EG angeführten Tätigkeiten 

dürfen nach Maßgabe der Abs. 2 bis 8 von einem in einem Mitgliedstaat 
zugelassenen Kreditinstitut im Sinne von Art. 4 Nummer 1 der Richtlinie 
2006/48/EG, das seinen Sitz in dem betreffenden Mitgliedstaat hat, in Österreich 
über eine Zweigstelle oder im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs erbracht 
werden, soweit seine Zulassung es dazu berechtigt. Für E-Geld-Institute im Sinne 
des Art. 4 Nummer 1 lit. b der Richtlinie 2006/48/EG, die gemäß Art. 8 der 
Richtlinie 2000/46/EG freigestellt sind, gilt der erste Satz nicht. Für E-Geld-
Institute, die keine Kreditinstitute im Sinne von Art. 4 Nummer 1 lit. a der 
Richtlinie 2006/48/EG sind, gilt der erste Satz mit der Maßgabe, dass ein 
Tätigwerden in Österreich nicht die in § 1 Abs. 2 E-Geldgesetz beschriebenen 
Tätigkeiten erfasst. 

§ 9. (1) Die in Anhang I der Richtlinie 2006/48/EG angeführten Tätigkeiten 
dürfen nach Maßgabe der Abs. 2 bis 8 von einem in einem Mitgliedstaat 
zugelassenen Kreditinstitut im Sinne von Art. 4 Nummer 1 der Richtlinie 
2006/48/EG, das seinen Sitz in dem betreffenden Mitgliedstaat hat, in Österreich 
über eine Zweigstelle oder im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs erbracht 
werden, soweit seine Zulassung es dazu berechtigt.  

(2) … (2) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 20b. (1) … 

 1. – 3. … 
§ 20b. (1) … 

 1. – 3. … 
 4. ob das Kreditinstitut in der Lage sein und bleiben wird, den 

Aufsichtsanforderungen aufgrund der Richtlinien 2000/46/EG, 
2002/87/EG, 2006/48/EG und 2006/49/EG zu genügen, und 
insbesondere, ob die Gruppe, zu der es gehören wird, über eine Struktur 
verfügt, die es ermöglicht, eine wirksame Beaufsichtigung auszuüben, 
einen wirksamen Austausch von Informationen zwischen den 
zuständigen Behörden durchzuführen und die Aufteilung der 
Zuständigkeiten zwischen den zuständigen Behörden zu bestimmen 
(§ 5 Abs. 1 Z 4 und 4a); 

 4. ob das Kreditinstitut in der Lage sein und bleiben wird, den 
Aufsichtsanforderungen aufgrund der Richtlinien 2009/110/EG, 
2002/87/EG, 2006/48/EG und 2006/49/EG zu genügen, und 
insbesondere, ob die Gruppe, zu der es gehören wird, über eine Struktur 
verfügt, die es ermöglicht, eine wirksame Beaufsichtigung auszuüben, 
einen wirksamen Austausch von Informationen zwischen den 
zuständigen Behörden durchzuführen und die Aufteilung der 
Zuständigkeiten zwischen den zuständigen Behörden zu bestimmen 
(§ 5 Abs. 1 Z 4 und 4a); 

 5. …  5. … 
§ 23. (1) – (12) … 
(13) … 

 1. – 2. … 

§ 23. (1) – (12) … 
(13) … 
 1.– 2. … 

 3. mittelbar und unmittelbar gehaltene Anteilsrechte, nachrangige 
Forderungen, Partizipationskapital, Ergänzungskapital oder sonstige 
Kapitalformen, die gemäß jeweiliger ausländischer Rechtsordnung als 
Eigenmittelbestandteile anerkannt werden, die das Kreditinstitut in 
anderen Kreditinstituten oder in Finanzinstituten oder Zahlungsinstituten 
(§ 3 Z 4 ZaDiG) besitzt, an deren Kapital es mittelbar oder unmittelbar 
zu mehr als 10 vH beteiligt ist; 

 3. mittelbar und unmittelbar gehaltene Anteilsrechte, nachrangige 
Forderungen, Partizipationskapital, Ergänzungskapital oder sonstige 
Kapitalformen, die gemäß jeweiliger ausländischer Rechtsordnung als 
Eigenmittelbestandteile anerkannt werden, die das Kreditinstitut in 
anderen Kreditinstituten oder in Finanzinstituten oder Zahlungsinstituten  
(§ 3 Z 4 ZaDiG) oder E-Geld-Instituten besitzt, an deren Kapital es 
mittelbar oder unmittelbar zu mehr als 10 vH beteiligt ist; 

 4. mittelbar und unmittelbar gehaltene Anteilsrechte an anderen Kredit- 
oder Finanzinstituten oder Zahlungsinstituten bis zu 10 vH des Kapitals 
dieser Institute sowie nachrangige Forderungen, Partizipationskapital, 
Ergänzungskapital oder sonstige Kapitalformen, die gemäß jeweiliger 
ausländischer Rechtsordnung als Eigenmittelbestandteile anerkannt 
werden, die das Kreditinstitut in anderen als den in Z 3 genannten 
Kreditinstituten oder Finanzinstituten oder Zahlungsinstituten besitzt, in 
Höhe des Gesamtbetrages dieser Anteilsrechte, nachrangigen 
Forderungen, Partizipationskapital, Ergänzungskapital sowie der 
sonstigen Kapitalbestandteile, der 10 vH der vor Abzug der unter den Z 3 
und 4 angeführten Bestandteile berechneten Eigenmittel des 
Kreditinstitutes übersteigt; 

 4. mittelbar und unmittelbar gehaltene Anteilsrechte an anderen Kredit- 
oder Finanzinstituten oder Zahlungsinstituten oder E-Geld-Instituten bis 
zu 10 vH des Kapitals dieser Institute sowie nachrangige Forderungen, 
Partizipationskapital, Ergänzungskapital oder sonstige Kapitalformen, 
die gemäß jeweiliger ausländischer Rechtsordnung als 
Eigenmittelbestandteile anerkannt werden, die das Kreditinstitut in 
anderen als den in Z 3 genannten Kreditinstituten oder Finanzinstituten 
oder Zahlungsinstituten oder E-Geld-Instituten besitzt, in Höhe des 
Gesamtbetrages dieser Anteilsrechte, nachrangigen Forderungen, 
Partizipationskapital, Ergänzungskapital sowie der sonstigen 
Kapitalbestandteile, der 10 vH der vor Abzug der unter den Z 3 und 4 
angeführten Bestandteile berechneten Eigenmittel des Kreditinstitutes 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
übersteigt; 

§ 30. (1) – (2) … § 30. (1) – (2) … 
(2a) Ergänzend zu Abs. 1 und 2 liegt eine Kreditinstitutsgruppe vor, wenn 

sich ein Zentralinstitut und Institute, die dem Zentralinstitut im Sinne des § 23 
Abs. 13 Z 6 angeschlossen sind, vertraglich verpflichtet haben, 
 1. ein Früherkennungssystem in sinngemäßer Anwendung des § 61 Abs. 1 

für wirtschaftliche Fehlentwicklungen einzurichten, 
 2. einander bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch finanzielle oder 

sonstige Maßnahmen zu unterstützen, 
 3. ihre Geschäfts- und Marktpolitik zu vereinheitlichen, insbesondere durch 

die gemeinsame Planung und Entwicklung sowie das einheitliche Anbot 
von Bankdienstleistungen, die Abstimmung des Marktauftritts und der 
Werbelinie im Rahmen einer koordinierten Marketingplanung, die 
Vereinheitlichung von Geschäftskonzepten und -programmen sowie die 
Bündelung wesentlicher Abwicklungsfunktionen und 

 4. das den einzelnen Mitgliedsinstituten eingeräumte Kündigungsrecht nur 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens zwei Jahren 
auszuüben. 

Die Errichtung des Früherkennungssystems und die Unterstützung bei 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben ausschließlich über eine zu diesem 
Zweck in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 
errichteten Haftungsgesellschaft zu erfolgen, an der nur das Zentralinstitut, dieses 
mehrheitlich, und die ihm angeschlossenen Institute, bei Genossenschaften 
zusätzlich auch die Organmitglieder der Haftungsgenossenschaft, beteiligt sind 
und in der das Zentralinstitut die Möglichkeit hat, die Haftungsgesellschaft 
erheblich zu beeinflussen. Die Funktion der Haftungsgesellschaft kann auch 
durch einen Verein ausgeübt werden, sofern dem Zentralinstitut bei der Führung 
des Vereins erheblicher Einfluss zusteht. 

 

(3) – (4) … (3) – (4) … 
(5) Übergeordnetes Kreditinstitut einer Kreditinstitutsgruppe ist jenes 

Kreditinstitut mit Sitz im Inland, das selbst keinem anderen gruppenangehörigen 
Kreditinstitut mit Sitz im Inland nachgeordnet ist. Erfüllen mehrere 
Kreditinstitute diese Voraussetzung, so gilt dasjenige von ihnen als 
übergeordnetes Kreditinstitut, das die höchste Bilanzsumme hat. Übergeordnetes 

(5) Übergeordnetes Kreditinstitut einer Kreditinstitutsgruppe ist jenes 
Kreditinstitut mit Sitz im Inland, das selbst keinem anderen gruppenangehörigen 
Kreditinstitut mit Sitz im Inland nachgeordnet ist. Erfüllen mehrere 
Kreditinstitute diese Voraussetzung, so gilt dasjenige von ihnen als 
übergeordnetes Kreditinstitut, das die höchste Bilanzsumme hat. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kreditinstitut einer Kreditinstitutsgruppe gemäß Abs. 2a ist das Zentralinstitut. 

(6) … (6) … 
§ 40a. (1) … 
(2) (Einleitungsteil)…1 

§ 40a. (1) … 
(2) (Einleitungsteil)…1 

 1. Kunden in Bezug auf elektronisches Geld (§ 2 Z 58), sofern der auf dem 
Datenträger gespeicherte Betrag – falls der Datenträger nicht wieder 
aufgeladen werden kann – nicht mehr als 150 Euro beträgt oder sofern – 
falls der Datenträger wieder aufgeladen werden kann – sich der in einem 
Kalenderjahr insgesamt abgewickelte Betrag auf maximal 2 500 Euro 
beschränkt, außer wenn ein Betrag von 1 000 Euro oder mehr in 
demselben Kalenderjahr von dem Inhaber nach § 6 E-Geldgesetz bzw. 
nach Art. 3 der Richtlinie 2000/46/EG rückgetauscht wird; 

 1. Kunden in Bezug auf elektronisches Geld (E-Geld im Sinne von § 1 
Abs. 1 E-Geldgesetz 2010), sofern der elektronisch auf dem Datenträger 
gespeicherte Betrag – falls der Datenträger nicht wieder aufgeladen 
werden kann – nicht mehr als 250 Euro oder bei Zahlungsvorgängen 
innerhalb Österreichs nicht mehr als 500 Euro beträgt oder sofern – falls 
der Datenträger wieder aufgeladen werden kann – sich der in einem 
Kalenderjahr insgesamt abgewickelte Betrag auf nicht mehr als 
2 500 Euro beläuft, außer wenn ein Betrag von 1 000 Euro oder mehr in 
demselben Kalenderjahr auf Antrag des E-Geld-Inhabers gemäß §§ 18 
und 19 E-Geldgesetz 2010 erstattet wird; 

 2. ….  2. …. 
§ 69. (1) Die FMA hat unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzen 

zugewiesenen Aufgaben die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes, 
des Sparkassengesetzes, des Bausparkassengesetzes, der Einführungsverordnung 
zum Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, des Hypothekenbankgesetzes, 
des Pfandbriefgesetzes, des Bankschuldverschreibungsgesetzes, des 
Investmentfondsgesetzes, des Depotgesetzes, des Beteiligungsfondsgesetzes, des 
E-Geldgesetzes, des BMSVG, des Immobilien-Investmentfondsgesetzes und des 
Finanzkonglomerategesetzes durch 
 1. Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1, 
 2. Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1, die im Wege der Niederlassungs- oder 

der Dienstleistungsfreiheit in anderen Mitgliedstaaten tätig werden, nach 
Maßgabe des § 16 Abs. 1, 

 3. in einem Mitgliedstaat zugelassene Kreditinstitute im Sinne von Art. 4 
Nummer 1 der Richtlinie 2006/48/EG, die ihren Sitz in dem betreffenden 
Mitgliedstaat haben und im Wege der Niederlassungs- oder der 
Dienstleistungsfreiheit in Österreich tätig werden, nach Maßgabe des 
§ 15, 

 4. in einem Mitgliedstaat niedergelassene Finanzinstitute im Sinne von 
Art. 5 Nummer 5 der Richtlinie 2006/48/EG, die im Wege der 

§ 69. (1) Die FMA hat unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzen 
zugewiesenen Aufgaben die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes, 
des Sparkassengesetzes, des Bausparkassengesetzes, der Einführungsverordnung 
zum Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, des Hypothekenbankgesetzes, 
des Pfandbriefgesetzes, des Bankschuldverschreibungsgesetzes, des 
Investmentfondsgesetzes, des Depotgesetzes, des Beteiligungsfondsgesetzes, des 
BMSVG, des Immobilien-Investmentfondsgesetzes und des 
Finanzkonglomerategesetzes durch 
 1. Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1, 
 2. Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1, die im Wege der Niederlassungs- oder 

der Dienstleistungsfreiheit in anderen Mitgliedstaaten tätig werden, nach 
Maßgabe des § 16 Abs. 1, 

 3. in einem Mitgliedstaat zugelassene Kreditinstitute im Sinne von Art. 4 
Nummer 1 der Richtlinie 2006/48/EG, die ihren Sitz in dem betreffenden 
Mitgliedstaat haben und im Wege der Niederlassungs- oder der 
Dienstleistungsfreiheit in Österreich tätig werden, nach Maßgabe des 
§ 15, 

 4. in einem Mitgliedstaat niedergelassene Finanzinstitute im Sinne von 
Art. 5 Nummer 5 der Richtlinie 2006/48/EG, die im Wege der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Niederlassungs- oder der Dienstleistungsfreiheit in Österreich tätig 
werden, nach Maßgabe des § 17 und 

 5. Repräsentanzen von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat oder 
einem Drittland nach Maßgabe des § 73 

zu überwachen und dabei auf das volkswirtschaftliche Interesse an einem 
funktionsfähigen Bankwesen und an der Finanzmarktstabilität Bedacht zu 
nehmen. 

Niederlassungs- oder der Dienstleistungsfreiheit in Österreich tätig 
werden, nach Maßgabe des § 17 und 

 5. Repräsentanzen von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat oder 
einem Drittland nach Maßgabe des § 73 

zu überwachen und dabei auf das volkswirtschaftliche Interesse an einem 
funktionsfähigen Bankwesen und an der Finanzmarktstabilität Bedacht zu 
nehmen. 

(2) … (2) … 
§ 73. (1) – (6) … § 73. (1) – (6) … 
(7) Das übergeordnete Kreditinstitut nach § 30 Abs. 5 hat der FMA die 

vertragliche Verpflichtungsvereinbarung, die Satzung der Haftungsgesellschaft 
oder des Vereins, die nachgeordneten Kreditinstitute sowie jede Änderung der 
anzeigepflichtigen Sachverhalte unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 

§ 93. (1) – (2) … 
 1. … 

§ 93. (1) – (2) … 
 1. … 

 2. Guthaben, die sich aus auf einem Konto verbliebenen Beträgen oder aus 
Zwischenpositionen im Rahmen von Bankgeschäften ergeben und vom 
Kreditinstitut nach den geltenden gesetzlichen und vertraglichen 
Bestimmungen zurückzuzahlen sind, sowie 

 2. Guthaben, die sich aus auf einem Konto verbliebenen Beträgen oder aus 
Zwischenpositionen im Rahmen von Bankgeschäften, der Erbringung 
von Zahlungsdiensten oder der Ausgabe von E-Geld ergeben und vom 
Kreditinstitut nach den geltenden gesetzlichen und vertraglichen 
Bestimmungen zurückzuzahlen sind, sowie 

 3. … 
(2a) – (11) … 

 3. … 
(2a) – (11) … 

§ 105. (1) – (6) …. § 105. (1) – (6) …. 
(7) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2005/60/EG verwiesen 

wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 2005/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung 
der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, ABl. Nr. L 309 vom 25.11.2005, S. 15, in der Fassung 
der Richtlinie 2007/64/EG über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung 
der Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG, ABl. Nr. L 319 vom 05.12. 2007, S. 1, 
anzuwenden. 

(7) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2005/60/EG verwiesen 
wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 2005/60/EG zur 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und 
der Terrorismusfinanzierung, ABl. Nr. L 309 vom 25.11.2005, S. 15, in der 
Fassung der Richtlinie 2009/110/EG über die Aufnahme, Ausübung und 
Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der 
Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
2000/46/EG, ABl. Nr. L 267 vom 10.10.2009, S. 7, anzuwenden. 

§ 107. (1) – 69) … § 107. (1) – (71) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (72) § 1 Abs. 2 Z 8 und Abs. 3, § 4 Abs. 5 Z 1, 2 und 3, § 5 Abs. 1 Z 13, 

§ 20b Abs. 1 Z 4, § 23 Abs. 13 Z 3 und 4, § 40a Abs. 2 Z 1, § 69 Abs. 1, § 93 
Abs. 2 Z 2, § 105 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes I Nr. xxx/2010 treten 
mit 30. April 2011 in Kraft; § 3 Abs. 1 Z 9 in der Fassung des 
Bundesgesetzes I Nr. xxx/2010 tritt mit 1. Mai 2011 in Kraft; § 30 Abs. 5 in der 
Fassung des Bundesgesetzes I Nr. xxx/2010 tritt mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft; § 1 Abs. 1 Z 20, § 2 Z 58, § 3 Abs. 6 und § 9 Abs. 1 
vorletzter und letzter Satz treten mit Ablauf des 29. April 2011 außer Kraft; die 
§ 30 Abs. 2a und § 73 Abs. 7 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung 
außer Kraft. 

Artikel 4 
Änderung des Zahlungsdienstegesetzes 

§ 1. (1) – (2) … 
(3) … 

 1. – 2. … 

§ 1. (1) – (2) … 
(3) … 

 1. – 2. … 
3. E-Geld-Institute im Sinne des § 1 E-Geldgesetz, BGBl. I Nr. 45/2002 

sowie E-Geld-Institute im Sinne des Art. 1 Abs. 3 Buchstabe a der Richtlinie 
2000/46/EG über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung von E-Geld-
Instituten, die nach dem Recht ihres Herkunftmitgliedstaates zur Erbringung von 
Zahlungsdiensten berechtigt sind; 

 3. E-Geld-Institute im Sinne des § 3 Abs. 2 E-Geldgesetz 2010, 
BGBl. I Nr. xxx/2010 sowie E-Geld-Institute gemäß § 9 E-
Geldgesetz 2010, die nach dem Recht ihres Herkunftmitgliedstaates (§ 2 
Z 6 lit. a BWG) zur Ausgabe von E-Geld berechtigt sind, einschließlich 
innerhalb des Europäischen Wirtschaftraumes ansässiger 
Zweigniederlassungen von E-Geld-Instituten, deren Sitz sich außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraumes befindet, sofern die Europäische 
Union entsprechende Abkommen abgeschlossen hat oder sofern diesen 
eine Konzession gemäß § 4 Abs. 6 E-Geldgesetz 2010 erteilt worden 
ist;“ 

 4. – 7. ….  4. – 7. …. 
§ 2. (1) … 
(2) .. 

 1. … 

§ 2. (1) … 
(2) .. 

 1. … 
 2. E-Geld-Institute im Sinne des § 1 E-Geldgesetz sowie E-Geld-Institute 

im Sinne des Art. 1 Abs. 3 Buchstabe a der Richtlinie 2000/46/EG, die 
nach dem Recht ihres Herkunftmitgliedstaates zur Erbringung von 

 2. E-Geld-Institute im Sinne des § 3 Abs. 2 E-Geldgesetz 2010 sowie E-
Geld-Institute gemäß § 9 E-Geldgesetz 2010, die nach dem Recht ihres 
Herkunftmitgliedstaates (§ 2 Z 6 lit. a BWG) zur Ausgabe von E-Geld 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zahlungsdiensten berechtigt sind, berechtigt sind, einschließlich innerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraumes ansässiger Zweigniederlassungen von E-Geld-
Instituten, deren Sitz sich außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 
befindet, sofern die Europäische Union entsprechende Abkommen 
abgeschlossen hat oder sofern diesen eine Konzession gemäß § 4 Abs. 6 
E-Geldgesetz 2010 erteilt worden ist;“ 

 3. die Post hinsichtlich ihres Geldverkehrs,  3. die Post hinsichtlich ihres Geldverkehrs, soweit es sich nicht um die 
§§ 40 bis 41 BWG handelt; § 67 Abs. 1 Z 3 und Abs. 11 dieses 
Bundesgesetzes sind auf die Post hinsichtlich ihres Geldverkehrs 
anzuwenden; 

 4. – 5. …  4. – 5. … 
§ 3. … 

 1. – 8. … 
§ 3. … 

 1. – 8. … 
 9. außergerichtliche FIN-NET Schlichtungsstelle: außergerichtliche 

Beschwerde- und Streitbeilegungseinrichtung gemäß Art. 83 der 
Richtlinie 2007/64/EG, die in Österreich von der Gemeinsamen 
Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft als 
österreichisches Mitglied von FIN-NET wahrgenommen wird; 

 9. außergerichtliche FIN-NET Schlichtungsstelle: außergerichtliche 
Beschwerde- und Streitbeilegungseinrichtung gemäß Art. 83 der 
Richtlinie 2007/64/EG und gemäß Art. 13 der Richtlinie 2009/110/EG, 
die in Österreich von der Gemeinsamen Schlichtungsstelle der 
Österreichischen Kreditwirtschaft als österreichisches Mitglied von FIN-
NET wahrgenommen wird;. 

 10. – 13. ….  10. – 13. …. 
 14. Geldbetrag: Banknoten und Münzen, Giralgeld und elektronisches Geld 

im Sinne des § 2 Z 58 BWG; 
 14. Geldbetrag: Banknoten und Münzen, Giralgeld und E-Geld im Sinne von 

§ 1 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010; 
 15. – 27. …  15. – 27. … 

 Im übrigen gelten, soweit in diesem Bundesgesetz nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, die Begriffsbestimmungen des BWG, des WAG 2007 sowie der 
Verordnungen (EG) Nr. 1287/2006 und (EG) Nr. 924/2009. 

§ 5. (1) Die gewerbliche Erbringung einer oder mehrerer Zahlungsdienste 
gemäß § 1 Abs. 2 im Inland bedarf, außer im Falle des § 2 Abs. 2, der Konzession 
(§ 7) als Zahlungsinstitut durch die FMA. Ein Zahlungsinstitut mit Sitz und 
Hauptverwaltung im Inland ist zur Erbringung eines oder mehrerer 
Zahlungsdienste gemäß § 1 Abs. 2 laut Konzessionsbescheid im Rahmen der 
Dienst- und Niederlassungsfreiheit in allen Mitgliedstaaten unter Beachtung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes berechtigt. 

§ 5. (1) Die gewerbliche Erbringung einer oder mehrerer Zahlungsdienste 
gemäß § 1 Abs. 2 im Inland bedarf, außer im Falle des § 2 Abs. 2, der Konzession 
(§ 7) als Zahlungsinstitut durch die FMA. Ein Zahlungsinstitut mit Sitz und 
Hauptverwaltung im Inland ist zur Erbringung eines oder mehrerer 
Zahlungsdienste gemäß § 1 Abs. 2 laut Konzessionsbescheid unter Beachtung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes berechtigt. 

(2) … (2) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Bei der Erbringung eines oder mehrerer der in § 1 Abs. 2 genannten 

Zahlungsdienste dürfen Zahlungsinstitute nur Zahlungskonten führen, die 
ausschließlich für Zahlungsvorgänge genutzt werden; Geldbeträge, die sie von 
Zahlungsdienstnutzern für die Erbringung von Zahlungsdiensten erhalten, sowie 
Guthaben auf Zahlungskonten, die bei einem Zahlungsinstitut geführt werden, 
gelten nicht als Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder im Sinne des § 93 
Abs. 2 BWG oder als elektronisches Geld im Sinne § 2 Z 58 BWG und dürfen 
nicht verzinst werden. Soweit Zahlungsdienste von Wertpapierfirmen oder 
Wertpapierdienstleistern erbracht werden, ist die Verwendung von auf 
Zahlungskonten erliegenden oder für Zahlungsdienste entgegengenommenen 
Geldbeträgen von Zahlungsdienstnutzern für die Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen dieses oder eines anderen Zahlungsdienstnutzers 
unzulässig. 

(3) Bei der Erbringung eines oder mehrerer der in § 1 Abs. 2 genannten 
Zahlungsdienste dürfen Zahlungsinstitute nur Zahlungskonten führen, die 
ausschließlich für Zahlungsvorgänge genutzt werden; Geldbeträge, die sie von 
Zahlungsdienstnutzern für die Erbringung von Zahlungsdiensten erhalten, sowie 
Guthaben auf Zahlungskonten, die bei einem Zahlungsinstitut geführt werden, 
gelten nicht als Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z 1 BWG oder als E-Geld im Sinne von § 1 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010 
und dürfen nicht verzinst werden. Soweit Zahlungsdienste von Wertpapierfirmen 
oder Wertpapierdienstleistern erbracht werden, ist die Verwendung von auf 
Zahlungskonten erliegenden oder für Zahlungsdienste entgegengenommenen 
Geldbeträgen von Zahlungsdienstnutzern für die Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen dieses oder eines anderen Zahlungsdienstnutzers 
unzulässig. 

(4) – (6) … (4) – (6) … 
§ 6. (1) (Einleitungsteil) … § 6. (1) (Einleitungsteil) … 

 1. das Geschäftsmodell, aus dem insbesondere die Art der beabsichtigten 
Zahlungsdienste hervorgeht; 

 1. das Geschäftsmodell, aus dem insbesondere die Art der beabsichtigten 
Zahlungsdienste hervorgeht und ob im Zusammenhang mit einem 
Zahlungsdienst gemäß § 1 Abs. 2 Z 4 oder Z 6 auch die Gewährung von 
Krediten beabsichtigt ist; 

 2. – 12. …  2. – 12. … 
§ 7. (1) (Einleitungsteil) … 

 1. – 14. … 
§ 7. (1) (Einleitungsteil) … 

 1. – 14. … 
 15. mindestens ein Geschäftsleiter keinen anderen Hauptberuf außerhalb des 

Zahlungsdienstewesens oder Bankwesens ausübt; 
 15. mindestens ein Geschäftsleiter keinen anderen Hauptberuf außerhalb des 

Zahlungsdienstewesens, E-Geldwesens oder Bankwesens ausübt; 
 16. – 17 …. 

(2) (Einleitungsteil) … 
 1. … 

 16. – 17 …. 
(2) (Einleitungsteil) … 

 1. … 
 2. die zuständige Behörde des Herkunftmitgliedstaates, wenn ein Aktionär 

oder ein Gesellschafter, der eine qualifizierte Beteiligung an dem 
Zahlungsinstitut hält, in jenem Herkunftmitgliedstaat als Kreditinstitut 
im Sinne von Art. 4 Nummer 1 der Richtlinie 2006/48/EG, als 
Vermögensverwaltungsgesellschaft im Sinne von Art. 1a Nummer 2 der 
Richtlinie 85/611/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/107/EG, 
ABl. Nr. L 41 vom 21.01. 2002, S. 20, als Wertpapierfirma oder als 

 2. die zuständige Behörde des Herkunftmitgliedstaates, wenn ein Aktionär 
oder ein Gesellschafter, der eine qualifizierte Beteiligung an dem 
Zahlungsinstitut hält, in jenem Herkunftmitgliedstaat als Kreditinstitut 
im Sinne von Art. 4 Nummer 1 der Richtlinie 2006/48/EG, als 
Vermögensverwaltungsgesellschaft im Sinne von Art. 1a Nummer 2 der 
Richtlinie 85/611/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/107/EG, 
ABl. Nr. L 41 vom 21.01. 2002, S. 20, als Wertpapierfirma, als E-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Versicherungsunternehmen oder als Zahlungsinstitut zugelassen ist, zu 
konsultieren; sowie 

Geldinstitut im Sinne von Art. 1 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 
2009/110/EG oder als Versicherungsunternehmen oder als 
Zahlungsinstitut zugelassen ist, zu konsultieren; sowie 

 3. – 4. …  3. – 4. … 
§ 10. (1) … § 10. (1) … 
(2) Weiters hat die FMA ein öffentliches Register der zugelassenen 

Zahlungsinstitute, ihrer Agenten und Zweigstellen einzurichten, in das alle 
Zahlungsinstitute mit Sitz in Österreich einzutragen sind und das auf der Internet-
Seite der FMA eingesehen werden kann und regelmäßig aktualisiert wird. Die 
Eintragung hat unverzüglich nach  Eintritt der Rechtskraft des 
Konzessionsbescheides zu erfolgen. Neben der Firma, dem Konzessionsumfang 
und Sitz des Zahlungsinstitutes ist auch die Firmenbuchnummer, soweit sie der 
FMA mitgeteilt wurde, anzugeben. Sofern das Zahlungsinstitut seine Dienste 
über Agenten oder Zweigstellen erbringt, sind auch diese unter Angabe von 
Name oder Firma, Sitz und Firmenbuchnummer, sofern eine solche der FMA 
mitgeteilt wurde, anzugeben. Die FMA hat weiters in dieser Datenbank ein 
Verzeichnis der Zahlungsinstitute aus Mitgliedstaaten zu führen, die im Inland 
zur Erbringung von Zahlungsdiensten im Wege der Dienstleistungsfreiheit oder 
über eine Zweigstelle berechtigt sind, soweit diese Tätigkeit im Inland gemäß 
Art. 25 der Richtlinie 2007/64/EG notifiziert wurde. Unter diesen 
Voraussetzungen sind auch Finanzinstitute, die gemäß Art. 88 Abs. 2 der 
Richtlinie 2007/64/EG zur Erbringung von Zahlungsdiensten berechtigt sind, in 
das Register aufzunehmen. 

(2) Weiters hat die FMA ein öffentliches Register der zugelassenen 
Zahlungsinstitute, ihrer Agenten und Zweigstellen einzurichten, in das alle 
Zahlungsinstitute mit Sitz in Österreich einzutragen sind und das auf der Internet-
Seite der FMA eingesehen werden kann und regelmäßig aktualisiert wird. Die 
Eintragung hat unverzüglich nach  Eintritt der Rechtskraft des 
Konzessionsbescheides zu erfolgen. Neben der Firma, dem Konzessionsumfang 
und Sitz des Zahlungsinstitutes ist auch die Firmenbuchnummer, soweit sie der 
FMA mitgeteilt wurde, anzugeben. Sofern das Zahlungsinstitut seine Dienste 
über Agenten oder Zweigstellen erbringt, sind auch diese unter Angabe von 
Name oder Firma, Sitz und Firmenbuchnummer, sofern eine solche der FMA 
mitgeteilt wurde, anzugeben. Die FMA kann weiters in dieser Datenbank ein 
Verzeichnis der Zahlungsinstitute aus Mitgliedstaaten zu führen, die im Inland 
zur Erbringung von Zahlungsdiensten im Wege der Dienstleistungsfreiheit oder 
über eine Zweigstelle berechtigt sind, soweit diese Tätigkeit im Inland gemäß 
Art. 25 der Richtlinie 2007/64/EG notifiziert wurde. Unter diesen 
Voraussetzungen sind auch Finanzinstitute, die gemäß Art. 88 Abs. 2 der 
Richtlinie 2007/64/EG zur Erbringung von Zahlungsdiensten berechtigt sind, in 
das Register aufzunehmen. 

(3) … (3) … 
§ 11. (1) … 

 1. – 11. … 
§ 11. (1) … 

 1. – 11. … 
 12. jede beabsichtigte Auslagerung von betrieblichen Aufgaben von 

Zahlungsdiensten gemäß § 21; 
 12. jede beabsichtigte Änderung bei der Auslagerung von betrieblichen 

Aufgaben von Zahlungsdiensten gemäß § 21;. 
 13. jede beabsichtigte Erbringung von Zahlungsdiensten durch Agenten 

unter Angabe von Name oder Firma, Sitz und Firmenbuchnummer und 
jede Änderung der Identität einschließlich einer Änderung der 
Firmenbuchnummer oder Adresse oder des Sitzes der Agenten gemäß 
§ 22; 

 13. jede beabsichtigte Änderung der Identität einschließlich einer Änderung 
der Firmenbuchnummer oder Adresse oder des Sitzes der Agenten 
gemäß § 22; 

 14. …  14. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 12. (1) Zahlungsdienste gemäß Art. 4 Z 3 der Richtlinie 2007/64/EG 

können von einem Zahlungsinstitut im Sinne von Art. 4 Z 4 der Richtlinie 
2007/64/EG, das in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist, nach Maßgabe 
der Richtlinie 2007/64/EG in Österreich über eine Zweigstelle erbracht oder 
ausgeübt oder im Wege der Dienstleistungsfreiheit erbracht werden, soweit ihre 
Zulassung sie dazu berechtigt. Nebendienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 bis 5 
dürfen nur im Zusammenhang mit der Erbringung von Zahlungsdiensten erbracht 
werden. Nebentätigkeiten im Sinne des § 5 Abs. 2 Z 3 sind nicht von der 
Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit nach diesem Bundesgesetz erfasst. 

§ 12. (1) Zahlungsdienste gemäß Art. 4 Z 3 der Richtlinie 2007/64/EG 
können von einem Zahlungsinstitut im Sinne von Art. 4 Z 4 der Richtlinie 
2007/64/EG, das in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist, nach Maßgabe 
der Richtlinie 2007/64/EG in Österreich über eine Zweigstelle erbracht oder 
ausgeübt oder im Wege der Dienstleistungsfreiheit erbracht werden, soweit ihre 
Zulassung sie dazu berechtigt. Nebendienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 1und 2, 
Abs. 3 bis 5 dürfen nur im Zusammenhang mit der Erbringung von 
Zahlungsdiensten erbracht werden. Nebentätigkeiten im Sinne des § 5 Abs. 2 Z 3 
sind nicht von der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit nach diesem 
Bundesgesetz erfasst. 

(2) … (2) … 
(3) Zahlungsinstitute, die Tätigkeiten in Österreich über eine Zweigstelle 

ausüben, haben die Bestimmungen des III. Hauptstückes dieses Bundesgesetzes 
und die §§ 36, 40 bis 41 BWG sowie die auf Grund dieser Bestimmungen 
erlassenen Verordnungen und Bescheide einzuhalten. 

(3) Zahlungsinstitute, die Tätigkeiten in Österreich über eine Zweigstelle 
ausüben, haben die Bestimmungen des III. Hauptstückes dieses Bundesgesetzes 
und die §§ 36, 40 bis 41 BWG sowie die auf Grund dieser Bestimmungen 
erlassenen Verordnungen und Bescheide einzuhalten. Die Pflichten gemäß § 40 
Abs. 2 und 2a Z 1 BWG sind von den Zahlungsdienstnutzern solcher 
Zahlungsinstitute, die Tätigkeiten in Österreich im Rahmen der 
Niederlassungsfreiheit erbringen, einzuhalten. 

(4) - (5) … (4) - (5) … 
(6) Die Erbringung von Zahlungsdiensten im Wege der 

Dienstleistungsfreiheit in Österreich ist zulässig, wenn die zuständige Behörde 
des Herkunftmitgliedstaates der FMA alle Angaben gemäß § 13 Abs. 6 
übermittelt hat und die FMA den Erhalt derselben bestätigt hat, spätestens jedoch 
einen Monat, nachdem die Behörde des Herkunftmitgliedstaates des 
Zahlungsinstitutes die Angaben erhalten hat. 

(6) Die Erbringung von Zahlungsdiensten im Wege der 
Dienstleistungsfreiheit in Österreich ist zulässig, wenn die zuständige Behörde 
des Herkunftmitgliedstaates der FMA alle Angaben gemäß § 13 Abs. 6 
übermittelt hat und die FMA den Erhalt derselben bestätigt hat, spätestens jedoch 
einen Monat, nachdem die Behörde des Herkunftmitgliedstaates des 
Zahlungsinstitutes die Angaben erhalten hat. „Die Pflichten gemäß § 40 Abs. 2 
und 2a Z 1 BWG sind, soweit sie sich an die Zahlungsdienstnutzer richten, von 
den Zahlungsdienstnutzern solcher Zahlungsinstitute, die Tätigkeiten in 
Österreich im Rahmen der Niederlassungsfreiheit erbringen, einzuhalten. 

§ 15. (1) Die Eigenmittel, die die Bestandteile im Sinne von § 23 Abs. 1 Z 1 
und 2 BWG umfassen, dürfen zu keinem Zeitpunkt weniger betragen als: 

§ 15. (1) Die Eigenmittel, die die Bestandteile im Sinne von § 23 Abs. 1 Z 1 
und 2 unter Berücksichtigung von Abs. 13 umfassen, dürfen zu keinem Zeitpunkt 
weniger betragen als: 

 1. – 3. …  1. – 3. … 
§ 17. (1) … 

 1. .. 
§ 17. (1) … 

 1. .. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 a – b) … 
 aa) – bb) … 

 a – b) … 
 aa) – bb) … 

auf einem gesonderten Treuhand-Konto bei einem Kreditinstitut 
hinterlegt oder abgesondert vom Vermögen des Zahlungsinstituts in 
sichere liquide Aktiva mit niedrigem Risiko gemäß § 3 Abs. 1 E-
Geldgesetz veranlagt werden, und 

auf einem gesonderten Treuhand-Konto bei einem Kreditinstitut 
hinterlegt oder abgesondert vom Vermögen des Zahlungsinstituts in 
sichere liquide Aktiva mit niedrigem Risiko gemäß Abs. 4 veranlagt 
werden, und 

 c) … 
 2. .. 

(2) – (3) … 

 c) … 
 2. .. 

(2) – (3) … 
 (4) Sichere Aktiva mit niedrigem Risiko im Sinne von Abs. 1 Z 1 lit. b 

sublit. bb sind Aktiva, die unter eine der Kategorien gemäß Anhang I Nummer 14 
Tabelle 1 der Richtlinie 2006/49/EG fallen, für die die Eigenkapitalanforderung 
für das spezifische Risiko nicht höher als 1,6 vH ist, wobei jedoch andere 
qualifizierte Positionen gemäß Anhang I Nummer 15 der Richtlinie 2006/49/EG 
ausgeschlossen sind. Weiters sind sichere Aktiva mit niedrigem Risiko auch 
Anteile an einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(OGAW) im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG, der ausschließlich in die im 
vorstehenden Satz bezeichneten Aktiva investiert. Die FMA kann unter 
außergewöhnlichen Umständen mittels Verordnung bestimmen, welche der im 
ersten und zweiten Satz bezeichneten Aktiva keine sicheren liquiden Aktiva mit 
niedrigem Risiko für die Zwecke des Abs. 1 Z 1 lit. b sublit. bb darstellen. Sie hat 
dabei die Sicherheit, den Fälligkeitstermin, den Wert oder andere Risikofaktoren 
der im ersten und zweiten Satz bezeichneten Aktiva zu bewerten und auf diese 
Faktoren in ihrer Verordnung Bedacht zu nehmen. 

§ 19. (1) Zahlungsinstitute haben für die Ermittlung, Beurteilung, Steuerung, 
Überwachung und Meldung der zahlungsdienstgeschäftlichen und 
zahlungsdienstbetrieblichen Risiken über Verwaltungs-, Rechnungs- und 
Kontrollverfahren zu verfügen, die der Art, dem Umfang und der Komplexität der 
betriebenen Zahlungsdienste und der gegebenenfalls gemäß § 5 Abs. 2 
ausgeübten Tätigkeiten angemessen sind. Die Organisationsstruktur hat durch 
dem Geschäftsbetrieb angemessene aufbau- und ablauforganisatorische 
Abgrenzungen Interessens- und Kompetenzkonflikte zu vermeiden und die 
Verantwortungsbereiche müssen klar abgegrenzt, kohärent und transparent sein. 
Die Zweckmäßigkeit dieser Verfahren und deren Anwendung sind mindestens 
einmal jährlich im Rahmen der internen Revision zu prüfen. Die Prüffelder und 

§ 19. (1) Zahlungsinstitute haben für die Ermittlung, Beurteilung, Steuerung, 
Überwachung und Meldung der zahlungsdienstgeschäftlichen und 
zahlungsdienstbetrieblichen Risiken über Verwaltungs-, Rechnungs- und 
Kontrollverfahren zu verfügen, die der Art, dem Umfang und der Komplexität der 
betriebenen Zahlungsdienste und der gegebenenfalls gemäß § 5 Abs. 2 
ausgeübten Tätigkeiten angemessen sind. Die Organisationsstruktur hat durch 
dem Geschäftsbetrieb angemessene aufbau- und ablauforganisatorische 
Abgrenzungen Interessens- und Kompetenzkonflikte zu vermeiden und die 
Verantwortungsbereiche müssen klar abgegrenzt, kohärent und transparent sein. 
Die Zweckmäßigkeit dieser Verfahren sowie der Verfahren nach Abs. 3 sowie 
deren Anwendung sind mindestens einmal jährlich im Rahmen der internen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Ergebnisse dieser Prüfung sind zu dokumentieren. Revision gemäß § 42 Abs. 1, 2, 3, 4 Z 1, 3 und Abs. 5, 6 und 7 BWG zu prüfen, 

wobei § 42 Abs. 3 BWG mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass das Erfordernis 
von mindestens zwei Geschäftsleitern nur dann gilt, wenn das Zahlungsinstitut 
auf Grund seiner Größe und Organisation tatsächlich mindestens zwei 
Geschäftsleiter hat. Die Prüffelder und die Ergebnisse dieser Prüfung sind zu 
dokumentieren. 

(2) … 
(3) … 

 1. – 5. … 

(2) … 
(3) … 

 1. – 5. … 
  6. ein angemessenes Risikomanagement im Hinblick auf das Risiko von 

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. 
(4) – (5) … (4) – (5) … 
  
§ 23. (1) Zahlungsinstitute haften zwingend für das Verhalten ihrer 

Angestellten, Agenten, Zweigstellen oder Stellen, zu denen Tätigkeiten 
ausgelagert werden, wie für ihr eigenes. 

§ 23. (1) Zahlungsinstitute haften zwingend für das Verhalten ihrer 
Angestellten, Agenten, Zweigstellen oder Personen, zu denen Tätigkeiten 
ausgelagert werden, wie für ihr eigenes. 

(2)  - (3) … (2)  - (3) … 
§ 25. (1) – (2) … § 25. (1) – (2) … 
(3) Der Jahresabschluss und, soweit erforderlich, der Lagebericht oder der 

Konzernabschluss und der Konzernlagebericht von Zahlungsinstituten sowie die 
Einhaltung der §§ 5 Abs. 5, 6 Abs. 1 Z 6, 7 Abs. 1 Z  3 sowie der §§ 11, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22 dieses Bundesgesetzes und der §§ 40 bis 41 BWG sowie der 
Verpflichtungen des Zahlungsinstitutes gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1781/2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei 
Geldtransfers sind von einem Abschlussprüfer zu prüfen. Die Prüfung hat weiters 
die sachliche Richtigkeit der Bewertung einschließlich der Vornahme gebotener 
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen zu umfassen. Das 
Ergebnis dieser Prüfung ist in einer Anlage zum Prüfungsbericht über den 
Jahresabschluss darzustellen. Der geprüfte Jahresabschluss samt Anhang und 
Lagebericht sowie, soweit erforderlich, der Konzernabschluss samt Anhang und 
der Konzernlagebericht, der Prüfbericht des Abschlussprüfers und die Anlage 
zum Prüfbericht sind der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank unter 
Anwendung der Fristen des § 44 Abs. 1 BWG zu übermitteln. Dieser Prüfbericht 
samt Anlage ist den Geschäftsleitern und den nach Gesetz oder Satzung 

(3) Der Jahresabschluss und, soweit erforderlich, der Lagebericht oder der 
Konzernabschluss und der Konzernlagebericht von Zahlungsinstituten sowie die 
Einhaltung der § 5 Abs. 2, 3 und 5, § 6 Abs. 1 Z 6, § 7 Abs. 1 Z 31 sowie der 
§§ 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 und 23 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes und der 
§§ 40 bis 41 BWG sowie der Verpflichtungen des Zahlungsinstitutes gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die Übermittlung von Angaben zum 
Auftraggeber bei Geldtransfers sind von einem Abschlussprüfer zu prüfen. Die 
Prüfung hat weiters die sachliche Richtigkeit der Bewertung einschließlich der 
Vornahme gebotener Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen 
zu umfassen. Das Ergebnis dieser Prüfung ist in einer Anlage zum 
Prüfungsbericht über den Jahresabschluss darzustellen. Der geprüfte 
Jahresabschluss samt Anhang und Lagebericht sowie, soweit erforderlich, der 
Konzernabschluss samt Anhang und der Konzernlagebericht, der Prüfungsbericht 
des Abschlussprüfers und die Anlage zum Prüfungsbericht sind der FMA und der 
Oesterreichischen Nationalbank unter Anwendung der Fristen des § 44 Abs. 1 
BWG zu übermitteln. Dieser Prüfungsbericht samt Anlage ist den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bestehenden Aufsichtsorganen des Zahlungsdienstinstituts so zeitgerecht zu 
übermitteln, dass die Vorlagefrist an die FMA und Oesterreichische Nationalbank 
eingehalten werden kann. Die FMA kann Art der Übermittlung, Form und 
Gliederung der Anlage zum Prüfbericht durch Verordnung festsetzen. Die FMA 
kann nach Anhörung der Oesterreichischen Nationalbank durch Verordnung 
vorschreiben, dass eine elektronische Übermittlung bestimmten Gliederungen und 
technischen Mindestanforderungen zu entsprechen hat. Die FMA ist ermächtigt, 
durch Verordnung vorzuschreiben, dass die elektronische Übermittlung 
ausschließlich an die Oesterreichische Nationalbank zu erfolgen hat, wenn dies 
aus Gründen der Wirtschaftlichkeit zweckmäßig ist, die jederzeitige elektronische 
Verfügbarkeit der Daten für die FMA gewährleistet bleibt und 
Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. 

Geschäftsleitern und den nach Gesetz oder Satzung bestehenden 
Aufsichtsorganen des Zahlungsinstituts so zeitgerecht zu übermitteln, dass die 
Vorlagefrist an die FMA und Oesterreichische Nationalbank eingehalten werden 
kann. Die FMA kann Art der Übermittlung, Form und Gliederung der Anlage 
zum Prüfungsbericht durch Verordnung festsetzen. Die FMA kann nach 
Anhörung der Oesterreichischen Nationalbank durch Verordnung vorschreiben, 
dass eine elektronische Übermittlung bestimmten Gliederungen und technischen 
Mindestanforderungen zu entsprechen hat. Die FMA ist ermächtigt, durch 
Verordnung vorzuschreiben, dass die elektronische Übermittlung ausschließlich 
an die Oesterreichische Nationalbank zu erfolgen hat, wenn dies aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit zweckmäßig ist, die jederzeitige elektronische Verfügbarkeit 
der Daten für die FMA gewährleistet bleibt und Aufsichtsinteressen nicht 
beeinträchtigt werden. 

(4) – (8) …. (4) – (8) …. 
§ 33. (1) – (3) …. § 33. (1) – (3) …. 
(4) Auf elektronisches Geld im Sinne des § 2 Z 58 BWG ist die 

Haftungsbestimmung des § 44 anzuwenden, außer 
(4) Auf elektronisches Geld im Sinne des § 1 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010 ist 

die Haftungsbestimmung des § 44 anzuwenden, außer 
 1. – 2 . ….  1. – 2 . …. 

§ 37. (1) … § 37. (1) … 
(2) Verpflichtungen nach anderen Bundesgesetzen oder gemäß gerichtlichen 

oder verwaltungsbehördlichen Anordnungen zur Sperrung eines 
Zahlungsinstrumentes oder Kontos bleiben von Abs. 1 unberührt. 

(2) Verpflichtungen nach anderen Bundesgesetzen oder gemäß gerichtlichen, 
staatsanwaltlichen oder verwaltungsbehördlichen Anordnungen zur Sperrung 
eines Zahlungsinstrumentes oder Kontos bleiben von Abs. 1 unberührt. 

(3) – (4) … (3) – (4) … 
§ 64. (1) – (11) … § 64. (1) – (11) … 
(12) Die FMA kann nach Anhörung der Oesterreichischen Nationalbank 

durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen und Übermittlungen gemäß 
§ 10 Abs. 3, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 1 und 6, § 21 Abs. 3, § 22 Abs. 1 und § 25 
Abs. 7 ausschließlich in elektronischer Form zu erfolgen sowie bestimmten 
Gliederungen, technischen Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten 
zu entsprechen haben. Die FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass 
die jederzeitige elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA und die 
OeNB gewährleistet bleibt und Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. 
Weiters kann die FMA in dieser Verordnung Abschlussprüfern für 

(12) Die FMA kann nach Anhörung der Oesterreichischen Nationalbank 
durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen und Übermittlungen gemäß 
§ 10 Abs. 3, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 1 und 6, § 21 Abs. 3, § 22 Abs. 1 und § 25 
Abs. 7 ausschließlich in elektronischer Form zu erfolgen sowie bestimmten 
Gliederungen, technischen Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten 
zu entsprechen haben. Die FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass 
die jederzeitige elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA und die 
Oesterreichische Nationalbank gewährleistet bleibt und Aufsichtsinteressen nicht 
beeinträchtigt werden. Weiters kann die FMA in dieser Verordnung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bescheinigungen, Übermittlungen, Berichte und Meldungen gemäß § 25 Abs. 8 
und § 65 Abs. 1, 2 und 3 eine fakultative Teilnahme an dem elektronischen 
System der Übermittlung gemäß dem ersten Satz ermöglichen. Die FMA hat 
geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die Meldepflichtigen oder 
gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen während eines angemessenen 
Zeitraums im System über die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihnen oder 
ihren Einbringungsverantwortlichen erstatteten Meldedaten vergewissern können.

Abschlussprüfern für Bescheinigungen, Übermittlungen, Berichte und Meldungen 
gemäß § 25 Abs. 8 und § 65 Abs. 1, 2 und 3 eine fakultative Teilnahme an dem 
elektronischen System der Übermittlung gemäß dem ersten Satz ermöglichen. Die 
FMA hat geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die 
Meldepflichtigen oder gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen 
während eines angemessenen Zeitraums im System über die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der von ihnen oder ihren Einbringungsverantwortlichen 
erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

§ 65. (1) … § 65. (1) … 
(2) Der Abschlussprüfer hat, auch wenn keine Berichtspflicht gemäß § 273 

Abs. 2 und 3 UGB besteht, der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank 
sowie den Geschäftsleitern und dem nach Gesetz oder Satzung zuständigen 
Aufsichtsorgan unverzüglich schriftlich mit Erläuterungen zu berichten, wenn ein 
das geprüfte Zahlungsinstitut betreffender Sachverhalt, von dem er bei seiner 
Prüfungstätigkeit Tatsachen feststellt, die 

(2) Der Abschlussprüfer hat, auch wenn keine Berichtspflicht gemäß § 273 
Abs. 2 und 3 UGB besteht, der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank 
sowie den Geschäftsleitern und dem nach Gesetz oder Satzung zuständigen 
Aufsichtsorgan unverzüglich schriftlich mit Erläuterungen zu berichten, wenn er 
bei seiner Prüfungstätigkeit Tatsachen feststellt, die 

 1. – 5. … 
… 

(3) – (5) … 

 1. – 5. … 
… 

(3) – (5) … 
§ 66. (1) Wer Zahlungsdienste gemäß § 1 Abs. 2 ohne die erforderliche 

Berechtigung erbringt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen. 

§ 66. (1) Wer Zahlungsdienste gemäß § 1 Abs. 2 ohne die erforderliche 
Berechtigung erbringt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro 
zu bestrafen. 

(2) … (2) … 
§ 67. (1) .. 

 1. – 3. … 
§ 67. (1) .. 

 1. – 3. … 
  4. gegen eine Verpflichtung gemäß § 42 Abs. 1, 2, 3, 4 Z 1, 3, Abs. 5, 6 

oder 7 BWG verstößt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hinsichtlich der Z 1 mit Geldstrafe 
bis zu 50 000 Euro und hinsichtlich der Z 2 oder der Z 3 mit Geldstrafe bis zu 
30 000 Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hinsichtlich der Z 1 mit Geldstrafe 
bis zu 50 000 Euro und hinsichtlich der Z 2 oder der Z 3 oder der Z 4 mit 
Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. 

(2) … (2) … 
§ 74. (1) … § 74. (1) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Stellt die FMA als zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates 

fest, dass ein Zahlungsinstitut gemäß § 12 Abs. 1, das eine Zweigstelle in 
Österreich hat, die österreichischen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
betreffend die Zuständigkeit der FMA als Behörde des Aufnahmemitgliedstaates 
gemäß § 59 Abs. 1 und 2 verletzt, so hat die FMA das betreffende 
Zahlungsinstitut aufzufordern, binnen drei Monaten den rechtmäßigen Zustand 
herzustellen. Kommt das Zahlungsinstitut der Aufforderung nicht nach, so hat die 
FMA als zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates alle geeigneten 
Maßnahmen zu treffen, damit das betreffende Zahlungsinstitut den rechtsmäßigen 
Zustand wiederherstellt. Die FMA hat die Art dieser Maßnahmen den 
zuständigen Behörden des Herkunftmitgliedstaates mitzuteilen. Verletzt das 
Zahlungsinstitut trotz der von der FMA getroffenen Maßnahmen weiter die in 
§§ 66 Abs. 1 und 2 oder in 67 Abs. 8 genannten österreichischen Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften, so kann die FMA nach Unterrichtung der zuständigen 
Behörden des Herkunftmitgliedstaates geeignete Maßnahmen ergreifen, um 
weitere Verstöße zu verhindern oder zu ahnden; soweit erforderlich, kann sie den 
verantwortlichen Geschäftsleitern der Zweigstelle des Zahlungsinstituts die 
Geschäftsführung ganz oder teilweise untersagen und dem Zahlungsinstitut auch 
neue Geschäfte in Österreich untersagen. 

(2) Stellt die FMA als zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates 
fest, dass ein Zahlungsinstitut gemäß § 12 Abs. 1, das eine Zweigstelle in 
Österreich hat, die österreichischen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
betreffend die Zuständigkeit der FMA als Behörde des Aufnahmemitgliedstaates 
gemäß § 59 Abs. 1 und 2 verletzt, so hat die FMA das betreffende 
Zahlungsinstitut aufzufordern, binnen drei Monaten den rechtmäßigen Zustand 
herzustellen. Kommt das Zahlungsinstitut der Aufforderung nicht nach, so hat die 
FMA als zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates alle geeigneten 
Maßnahmen zu treffen, damit das betreffende Zahlungsinstitut den rechtsmäßigen 
Zustand wiederherstellt. Die FMA hat die Art dieser Maßnahmen den 
zuständigen Behörden des Herkunftmitgliedstaates mitzuteilen. Verletzt das 
Zahlungsinstitut trotz der von der FMA getroffenen Maßnahmen weiter die in 
§§ 66 Abs. 1 und 2 oder in 67 Abs. 8 oder 11 genannten österreichischen Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften, so kann die FMA nach Unterrichtung der 
zuständigen Behörden des Herkunftmitgliedstaates geeignete Maßnahmen 
ergreifen, um weitere Verstöße zu verhindern oder zu ahnden; soweit 
erforderlich, kann sie den verantwortlichen Geschäftsleitern der Zweigstelle des 
Zahlungsinstituts die Geschäftsführung ganz oder teilweise untersagen und dem 
Zahlungsinstitut auch neue Geschäfte in Österreich untersagen. 

(3) Die FMA hat jede Maßnahme gemäß den Abs. 1, 2 oder 3, die 
Sanktionen oder Einschränkungen der Tätigkeit eines Zahlungsinstituts 
beinhaltet, ordnungsgemäß zu begründen und dem betreffenden Zahlungsinstitut 
mitzuteilen. 

(3) Die FMA hat jede Maßnahme gemäß den Abs. 1 oder 2, die Sanktionen 
oder Einschränkungen der Tätigkeit eines Zahlungsinstituts beinhaltet, 
ordnungsgemäß zu begründen und dem betreffenden Zahlungsinstitut mitzuteilen. 

(4) Verletzt ein Zahlungsinstitut gemäß § 3 Z 4 lit. a, das seine Tätigkeiten in 
einem Mitgliedstaat durch eine Zweigstelle erbringt, trotz Aufforderung durch die 
zuständigen Behörden, den rechtmäßigen Zustand herzustellen, weiter die 
nationalen Vorschriften des Aufnahmemitgliedstaates, so hat die FMA nach 
Verständigung durch die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaates 
geeignete Maßnahmen nach § 64 Abs. 8 zu setzen, um den rechtmäßigen Zustand 
im Aufnahmemitgliedstaat herzustellen. Die zuständige Behörde des 
Aufnahmemitgliedstaates ist von den getroffenen Maßnahmen unverzüglich 
schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

(4) Verletzt ein Zahlungsinstitut gemäß § 3 Z 4 lit. a, das seine Tätigkeiten in 
einem Mitgliedstaat durch eine Zweigstelle erbringt, trotz Aufforderung durch die 
zuständigen Behörden, den rechtmäßigen Zustand herzustellen, weiter die 
nationalen Vorschriften des Aufnahmemitgliedstaates, so hat die FMA nach 
Verständigung durch die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaates 
geeignete Maßnahmen nach § 64 Abs. 7 zu setzen, um den rechtmäßigen Zustand 
im Aufnahmemitgliedstaat herzustellen. Die zuständige Behörde des 
Aufnahmemitgliedstaates ist von den getroffenen Maßnahmen unverzüglich 
schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

(4) – (5) … (4) – (5) … 
§ 76. (1) … § 76. (1) … 
(2) Wenn in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der Europäischen (2) Wenn in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der Europäischen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gemeinschaft verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, 
jeweils in der folgenden Fassung anzuwenden: 

Gemeinschaft verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, 
jeweils in der folgenden Fassung anzuwenden: 

 1. Richtlinie 2007/64/EG über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 
Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG und 
2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG, 
ABl. Nr. L 319 vom 05. 12. 2007, S. 1; 

 

 1. Richtlinie 2007/64/EG über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 
Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG und 
2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG, 
ABl. Nr. L 319 vom 05.12.2007, S. 1, in der Fassung der Richtlinie 
2009/111/EG zur Änderung der Richtlinien 2006/48/EG, 2006/49/EG 
und 2007/64/EG hinsichtlich Zentralorganisationen zugeordneter 
Banken, bestimmter Eigenmittelbestandteile, Großkredite, 
Aufsichtsregelungen und Krisenmanagement, ABl. Nr. L 302 vom 
17.11.2009, S. 97; 

 2. Richtlinie 2006/48/EG über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit 
der Kreditinstitute, ABl. Nr. L 177 vom 30.06.2006, S. 1, in der Fassung 
der Richtlinie 2009/111/EG zur Änderung der Richtlinien 2006/48/EG, 
2006/49/EG und 2007/64/EG hinsichtlich Zentralorganisationen 
zugeordneter Banken, bestimmter Eigenmittelbestandteile, Großkredite, 
Aufsichtsregelungen und Krisenmanagement, ABl. Nr. L 302 vom 
17.11.2009, S. 97; 

 

 2. Richtlinie 2006/48/EG über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit 
der Kreditinstitute, ABl. Nr. L 177 vom 30.06.2006, S. 1, in der Fassung 
der Richtlinie 2009/111/EG zur Änderung der Richtlinien 2006/48/EG, 
2006/49/EG und 2007/64/EG hinsichtlich Zentralorganisationen 
zugeordneter Banken, bestimmter Eigenmittelbestandteile, Großkredite, 
Aufsichtsregelungen und Krisenmanagement, ABl. Nr. L 302 vom 
17.11.2009, S. 97; 

 3. Verordnung (EG) Nr. 924/2009 über grenzüberschreitende Zahlungen in 
der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 2560/2001, ABl. Nr. L 266 vom 9.10.2009, S. 11; 

 3. Verordnung (EG) Nr. 924/2009 über grenzüberschreitende Zahlungen in 
der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 2560/2001, ABl. Nr. L 266 vom 9.10.2009, S. 11; 

 4. Richtlinie 2005/60 vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung 
des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, ABl. Nr. L 309 vom 25.11.2005, S. 15, in der 
Fassung der Richtlinie 2008/20/EG vom 11. März 2008, ABl. Nr. L 76 
vom 19.3. 2008, S. 46; 

 4. Richtlinie 2005/60 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems 
zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, 
ABl. Nr. L 309 vom 25.11.2005, S. 15, in der Fassung der Richtlinie 
2009/110/EG über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der 
Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 
2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
2000/46/EG, ABl. Nr. L 267 vom 10.10.2009, S. 7; 

 5. Richtlinie 95/46 vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr, ABl. Nr. L 281 vom 23.11. 1995, S. 31, in der Fassung der 
Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 vom 29. September 2003, 
ABl. Nr. L 284 vom 31.10.2003, S. 1; 

 5. Richtlinie 95/46 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, ABl. Nr. L 281 
vom 23.11.1995, S. 31, in der Fassung der Verordnung (EG) 
Nr. 1882/2003 vom 29. September 2003, ABl. Nr. L 284 vom 
31.10.2003, S. 1; 

 6. Richtlinie 2000/46 vom 18. September 2000 über die Aufnahme,  6. Richtlinie 2009/110/EG über die Aufnahme, Ausübung und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, 
ABl. Nr. L 275 vom 27.10. 2000, S. 39; 

 

Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der 
Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48EG sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 2000/46/EG, ABl. Nr. L 267 vom 10.10.2009, S. 7; 

 7. Siebente Richtlinie 83/349/EWG vom 13. Juni 1983 aufgrund von 
Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages über den konsolidierten 
Abschluss, ABl. Nr. L 193 vom 18.07. 1983, S. 1, in der Fassung der 
Richtlinie 2006/99/EG vom 20. November 2006, ABl. Nr. L 363 vom 
20.12.2006, S. 137; 

 7. Siebente Richtlinie 83/349/EWG auf Grund von Artikel 54 Absatz 3 
Buchstabe g) des Vertrages über den konsolidierten Abschluss, 
ABl. Nr. L 193 vom 18.07.1983, S. 1, in der Fassung der Richtlinie 
2006/99/EG vom 20. November 2006, ABl. Nr. L 363 vom 
20.12.2006, S. 137; 

  8. Richtlinie 2006/49/EG über die angemessene Eigenkapitalausstattung 
von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten, ABl. Nr. L 177 vom 
30.06.2006, S. 201 in der Fassung der Richtlinie 2009/111/EG zur 
Änderung der Richtlinien 2006/48/EG, 2006/49/EG und 2007/64/EG 
hinsichtlich Zentralorganisationen zugeordneter Banken, bestimmter 
Eigenmittelbestandteile, Großkredite, Aufsichtsregelungen und 
Krisenmanagement, ABl. Nr. L 302 vom 17.11.2009, S. 97; 

 8. Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 vom 15. November 2006 über die 
Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers, 
ABl. Nr. L 345 vom 08.12. 2006, S. 1. 

 9. Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die Übermittlung von Angaben 
zum Auftraggeber bei Geldtransfers, ABl. Nr. L 345 vom 
08.12.2006, S. 1.“ 

§ 79. (1) – (5) …. § 79. (1) – (5) …. 
 (6) § 1 Abs. 3 Z 3, § 2 Abs. 2 Z 2 und 3, § 3 Z 9 und 14, § 5 Abs. 1 und 3, 

§ 6 Abs. 1 Z 1, § 7 Abs. 1 Z 15 und Abs. 2 Z 2, § 10 Abs. 2, § 11 Abs. 1 Z 12 und 
13, § 12 Abs. 1, 3 und 6, § 15 Abs. 1, § 17 Abs. 1 Z 1 lit. b (Schlussteil) und 
Abs. 4, § 19 Abs. 1 und Abs. 3 Z 6, § 23 Abs. 1, § 25 Abs. 3, § 33 Abs. 4, § 37 
Abs. 2, § 64 Abs. 12, § 65 Abs. 2, § 66 Abs. 1, § 67 Abs. 1, § 74 Abs. 2, 3 und 4, 
§ 76 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes I Nr. xxx/2010 treten mit 30. 
April 2011 in Kraft. 

Artikel 5 
Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

§ 4. (1) – (5) … § 4. (1) – (5) … 
(6) … 

 1. … 
(6) … 

 1. … 
 1a. nicht mindestens ein Mitglied des Vorstands oder des Verwaltungsrats  1a. nicht mindestens ein Mitglied des Vorstands oder des Verwaltungsrats 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
oder ein geschäftsführender Direktor seinen Hauptwohnsitz im Inland hat 
oder nicht mindestens ein Mitglied des Vorstands oder des 
Verwaltungsrats die deutsche Sprache beherrscht; gehören 
geschäftsführende Direktoren einer Europäischen Gesellschaft (SE) nicht 
dem Verwaltungsrat an, so muss mindestens einer von ihnen die deutsche 
Sprache beherrschen, 

die deutsche Sprache beherrscht; gehören geschäftsführende Direktoren 
einer Europäischen Gesellschaft (SE) nicht dem Verwaltungsrat an, so 
muss mindestens einer von ihnen die deutsche Sprache beherrschen, 

 2. – 7. … 
(7) – (11) … 

 2. – 7. … 
(7) – (11) … 

§ 73b. (1) – (4) … 
(4a) … 

§ 73b. (1) – (4) … 

(4a) … 
 1. Beteiligungen im Sinn des § 86a Abs. 2 Z 3 an 

Versicherungsunternehmen, Versicherungs-Holdinggesellschaften, 
Kreditinstituten, Finanzinstituten, Wertpapierfirmen und 
Zahlungsinstituten, 

 1. Beteiligungen im Sinn des § 86a Abs. 2 Z 3 an 
Versicherungsunternehmen, Versicherungs-Holdinggesellschaften, 
Kreditinstituten, Finanzinstituten, Wertpapierfirmen, Zahlungsinstituten 
und E-Geld-Instituten, 

 2. …  2. … 
§ 86i. (1) – (8) … § 86i. (1) – (8) … 
(9) Bei der Berechnung der bereinigten Solvabilität des 

Beteiligungsversicherungsunternehmens eines Kreditinstituts, einer 
Wertpapierfirma, eines Zahlungsinstituts oder eines Finanzinstituts finden die 
Vorschriften des § 73b Abs. 4a bis 4d Anwendung. 

(9) Bei der Berechnung der bereinigten Solvabilität des 
Beteiligungsversicherungsunternehmens eines Kreditinstituts, einer 
Wertpapierfirma, eines Zahlungsinstituts, eines E-Geld-Instituts oder eines 
Finanzinstituts finden die Vorschriften des § 73b Abs. 4a bis 4d Anwendung. 

§ 98h. (1) … 
 1. – 5. … 

 

 6. innerhalb ihres Unternehmens einen besonderen Beauftragten zur 
Sicherstellung der Einhaltung der §§ 98a bis 98h zur Bekämpfung von 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vorzusehen. Die Position 
des besonderen Beauftragten ist so einzurichten, dass dieser lediglich 
dem Vorstand gegenüber verantwortlich ist und dem Vorstand direkt – 
ohne Zwischenebenen – zu berichten hat. Weiters ist ihm freier Zugang 
zu sämtlichen Informationen, Daten, Aufzeichnungen und Systemen, die 
in irgendeinem möglichen Zusammenhang mit Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung stehen könnten, sowie ausreichende Befugnisse 
einzuräumen. Eine Auslagerung der Position des besonderen 
Beauftragten ist nicht zulässig. 

 6. innerhalb ihres Unternehmens einen besonderen Beauftragten zur 
Sicherstellung der Einhaltung der §§ 98a bis 98h zur Bekämpfung von 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vorzusehen. Die Position 
des besonderen Beauftragten ist so einzurichten, dass dieser lediglich 
dem Vorstand gegenüber verantwortlich ist und dem Vorstand direkt – 
ohne Zwischenebenen – zu berichten hat. Weiters ist ihm freier Zugang 
zu sämtlichen Informationen, Daten, Aufzeichnungen und Systemen, die 
in irgendeinem möglichen Zusammenhang mit Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung stehen könnten, sowie ausreichende Befugnisse 
einzuräumen. Die Versicherungsunternehmen haben durch entsprechende 
organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass die Aufgaben des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
besonderen Beauftragten jederzeit vor Ort erfüllt werden können.. 

(2) … (2) … 
§ 118h. Die FMA ist verpflichtet, Angaben, die ihr von den Behörden 

anderer Vertragsstaaten über den Betrieb von Zweigniederlassungen oder den 
Dienstleistungsverkehr inländischer Versicherungsunternehmen übermittelt 
werden, an den Fachverband der Versicherungsunternehmungen weiterzuleiten, 
soweit sie dieser zur Erfüllung von Aufgaben benötigt, die ihm gemäß § 22 
Abs. 4 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994, BGBl. Nr. 651 
(KHVG 1994), und § 1 des Bundesgesetzes über den erweiterten Schutz der 
Verkehrs Nr. 322/1977, obliegen. 

§ 118h. Die FMA ist verpflichtet, Angaben, die ihr von den Behörden 
anderer Vertragsstaaten über den Betrieb von Zweigniederlassungen oder den 
Dienstleistungsverkehr inländischer Versicherungsunternehmen übermittelt 
werden, an den Fachverband der Versicherungsunternehmen weiterzuleiten, 
soweit sie dieser zur Erfüllung von Aufgaben benötigt, die ihm gemäß § 22 
Abs. 4 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994, BGBl. Nr. 651 
(KHVG 1994), und § 2 des Bundesgesetzes über die Entschädigung von 
Verkehrsopfern (Verkehrsopfer-Entschädigungsgesetz – VOEG), BGBl. I 
Nr. 37/2007, obliegen. 

§ 119i. (1) – (26) … § 119i. (1) – (26) … 
 (27) § 4 Abs. 6 Z 1a, § 98h Abs. 1 Z 6 und § 118h in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2010 treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 
 (28) § 73b Abs. 4a Z 1 und § 86i Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. XXX/2010 treten mit 30. April 2011 in Kraft. 

Artikel 6 
Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes 

§ 2. (1) Zur Bankenaufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die im Bankwesengesetz – BWG, BGBl. Nr. 532/1993 
Art. I, im Sparkassengesetz - SpG, BGBl. Nr. 64/1979, im Bausparkassengesetz - 
BSpG, BGBl. Nr. 532/1993 Art. III, in der Einführungsverordnung zum 
Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, dRGBl. 1938 I S 1574, im 
Hypothekenbankgesetz, dRGBL 1899 S 375, im Pfandbriefgesetz, 
dRGBl. 1927 I S 492, im Bankschuldverschreibungsgesetz, RGBl. Nr. 213/1905, 
im Investmentfondsgesetz, BGBl. Nr. 532/1993 Art. II, im Depotgesetz, BGBl. 
Nr. 424/1969, im Beteiligungsfondsgesetz, BGBl. Nr. 111/1982, im 
E-Geldgesetz, BGBl. I Nr. 45/2002, im Betrieblichen Mitarbeiter- und 
Selbständigenvorsorgegesetz, BGBl. I Nr. 100/2002, im Immobilien-
Investmentfondsgesetz, BGBl. I Nr. 80/2003, im Finanzkonglomerategesetz, 
BGBl. I Nr. 70/2004, und im Zahlungsdienstegesetz - ZaDiG, 
BGBl. I Nr. 66/2009, geregelt und der FMA zugewiesen sind. 

§ 2. (1) Zur Bankenaufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die im Bankwesengesetz – BWG, BGBl. Nr. 532/1993 
Art. I, im Sparkassengesetz - SpG, BGBl. Nr. 64/1979, im Bausparkassengesetz - 
BSpG, BGBl. Nr. 532/1993 Art. III, in der Einführungsverordnung zum 
Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, dRGBl. 1938 I S 1574, im 
Hypothekenbankgesetz, dRGBL 1899 S 375, im Pfandbriefgesetz, 
dRGBl. 1927 I S 492, im Bankschuldverschreibungsgesetz, RGBl. Nr. 213/1905, 
im Investmentfondsgesetz, BGBl. Nr. 532/1993 Art. II, im Depotgesetz, BGBl. 
Nr. 424/1969, im Beteiligungsfondsgesetz, BGBl. Nr. 111/1982, im E-
Geldgesetz 2010, BGBl. I Nr. xxx/20xx, im Betrieblichen Mitarbeiter- und 
Selbständigenvorsorgegesetz, BGBl. I Nr. 100/2002, im Immobilien-
Investmentfondsgesetz, BGBl. I Nr. 80/2003, im Finanzkonglomerategesetz, 
BGBl. I Nr. 70/2004, und im Zahlungsdienstegesetz - ZaDiG, 
BGBl. I Nr. 66/2009, geregelt und der FMA zugewiesen sind. 

982 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

22 von 27



  23 von 27 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) Zur Versicherungsaufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 

Aufgaben und Befugnisse, die im Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG, BGBl. 
Nr. 569/1978, im Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994, BGBl. 
Nr. 651/1994, im Bundesgesetz vom 2.Juni 1977 über den erweiterten Schutz der 
Verkehrsopfer, BGBl. Nr. 322/1977, im Bundesgesetz über die zivilrechtliche 
Haftung für Schäden durch Radioaktivität (Atomhaftungsgesetz 1999, 
AtomHG 1999), BGBl. I Nr. 170/1998 und im Finanzkonglomerategesetz, 
BGBl. I Nr. 70/2004, geregelt und der FMA zugewiesen sind. 

(2) Zur Versicherungsaufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die im Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG, BGBl. 
Nr. 569/1978, im Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994, BGBl. 
Nr. 651/1994, im Bundesgesetz über die Entschädigung von Verkehrsopfern 
(Verkehrsopfer-Entschädigungsgesetz – VOEG), BGBl. I Nr. 37/2007, im 
Bundesgesetz über die zivilrechtliche Haftung für Schäden durch Radioaktivität 
(Atomhaftungsgesetz 1999, AtomHG 1999), BGBl. I Nr. 170/1998 und im 
Finanzkonglomerategesetz, BGBl. I Nr. 70/2004, geregelt und der FMA 
zugewiesen sind. 

(3) – (5) … (3) – (5) … 
§ 22b. (1) Zur Verfolgung der in § 98 Abs. 1 und 5 BWG, § 99 Abs. 1 Z 9 

und Abs. 2 BWG, § 66 Abs. 1 ZaDiG, § 67 Abs. 11 ZaDiG, § 94 Abs. 1 
WAG 2007 und § 95 Abs. 10 WAG 2007, § 48 Abs. 1 Z 1 und Abs. 6 BörseG, 
§ 47 PKG, § 108a Abs. 3 VAG und § 110 VAG genannten Übertretungen ist die 
FMA berechtigt, von natürlichen und juristischen Personen sowie von sonstigen 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit die erforderlichen Auskünfte einzuholen 
und die erforderlichen Daten zu verarbeiten; dieses Recht umfasst auch die 
Befugnis, in Bücher, Schriftstücke und EDV-Datenträger vor Ort Einsicht zu 
nehmen und sich Auszüge davon herstellen zu lassen. 

§ 22b. (1) Zur Verfolgung der in § 98 Abs. 1 und 5 BWG, § 99 Abs. 1 Z 9 
und Abs. 2 BWG, § 66 Abs. 1 ZaDiG, § 67 Abs. 11 ZaDiG,§ 28 Abs. 1 E-
Geldgesetz 2010, § 29 Abs. 10 E-Geldgesetz 2010, § 94 Abs. 1 WAG 2007 und 
§ 95 Abs. 10 WAG 2007, § 48 Abs. 1 Z 1 und Abs. 6 BörseG, § 47 PKG, § 108a 
Abs. 3 VAG und § 110 VAG genannten Übertretungen ist die FMA berechtigt, 
von natürlichen und juristischen Personen sowie von sonstigen Einrichtungen mit 
Rechtspersönlichkeit die erforderlichen Auskünfte einzuholen und die 
erforderlichen Daten zu verarbeiten; dieses Recht umfasst auch die Befugnis, in 
Bücher, Schriftstücke und EDV-Datenträger vor Ort Einsicht zu nehmen und sich 
Auszüge davon herstellen zu lassen. 

(2) Nach anderen Bundesgesetzen bestehende Vorschriften über das 
Berufsgeheimnis bleiben von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
unberührt. 

(2) Nach anderen als in Abs. 1 genannten Bundesgesetzen bestehende 
Vorschriften über das Berufsgeheimnis bleiben von den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes unberührt. 

§ 22c. Die FMA kann Maßnahmen oder Sanktionen, die wegen Verstößen 
gegen § 98 Abs. 1 und 5 BWG, § 99 Abs. 1 Z 9 und Abs. 2 BWG, § 66 Abs. 1 
ZaDiG, § 67 Abs. 11 ZaDiG, § 94 Abs. 1 WAG 2007 und § 95 Abs. 10 
WAG 2007, § 48 Abs. 1 Z 1 und Abs. 6 BörseG, § 47 PKG, § 108a Abs. 3 VAG 
und § 110 VAG gesetzt wurden, nur nach Maßgabe der Z 1 bis 3 beauskunften 
oder öffentlich bekannt geben. 
 1. – 3…. 

§ 22c. Die FMA kann Maßnahmen oder Sanktionen, die wegen Verstößen 
gegen § 98 Abs. 1 und 5 BWG, § 99 Abs. 1 Z 9 und Abs. 2 BWG, § 66 Abs. 1 
ZaDiG, § 28 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 29 Abs. 10 E-Geldgesetz 2010, § 67 
Abs. 11 ZaDiG, § 94 Abs. 1 WAG 2007 und § 95 Abs. 10 WAG 2007, § 48 
Abs. 1 Z 1 und Abs. 6 BörseG, § 47 PKG, § 108a Abs. 3 VAG und § 110 VAG 
gesetzt wurden, nur nach Maßgabe der Z 1 bis 3 beauskunften oder öffentlich 
bekannt geben. 
 1.– 3…. 

§ 22d. (1) Besteht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 98 Abs. 1 BWG, 
§ 66 Abs. 1 ZaDiG, § 94 Abs. 1 WAG 2007, § 48 Abs. 1 Z 1 BörseG, § 47 PKG 
oder § 110 VAG, so hat die FMA unabhängig von der Einleitung eines 

§ 22d. (1) Besteht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 98 Abs. 1 BWG, 
§ 66 Abs. 1 ZaDiG, § 28 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 29 Abs. 10 E-
Geldgesetz 2010, § 94 Abs. 1 WAG 2007, § 48 Abs. 1 Z 1 BörseG, § 47 PKG 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Strafverfahrens die den verdächtigen Geschäftsbetrieb ausübenden Unternehmen 
mit Verfahrensanordnung zur Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden 
Zustandes innerhalb einer angemessenen, von der FMA zu bestimmenden Frist 
aufzufordern. Kommt ein aufgefordertes Unternehmen dieser Aufforderung 
innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so hat die FMA mit Bescheid die zur 
Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes jeweils 
notwendigen Maßnahmen, wie die Schließung von Teilen des Betriebes oder die 
Schließung des gesamten Betriebes zu verfügen. 

oder § 110 VAG, so hat die FMA unabhängig von der Einleitung eines 
Strafverfahrens die den verdächtigen Geschäftsbetrieb ausübenden Unternehmen 
mit Verfahrensanordnung zur Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden 
Zustandes innerhalb einer angemessenen, von der FMA zu bestimmenden Frist 
aufzufordern. Kommt ein aufgefordertes Unternehmen dieser Aufforderung 
innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so hat die FMA mit Bescheid die zur 
Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes jeweils 
notwendigen Maßnahmen, wie die Schließung von Teilen des Betriebes oder die 
Schließung des gesamten Betriebes zu verfügen. 

(2) … (2) … 
§ 28. (1) – (18) … § 28. (1) – (17) … 
 (18) § 2 Abs. 1 und 2, § 22b Abs. 1, § 22c und § 22d Abs. 1 in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2010 treten mit 30. April 2011 in Kraft. 

Artikel 7 
Änderung der Gewerbeordnung 

§ 2. (1) … 
 1. – 13. … 

§ 2. (1) … 
 1. – 13. … 

 14. den Betrieb von Bankgeschäften einschließlich der nach dem 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 erbrachten Dienstleistungen mit 
Ausnahme der Tätigkeiten eines vertraglich gebundenen Vermittlers 
gemäß § 1 Z 20 oder eines Finanzdienstleistungsassistenten gemäß § 2 
Abs. 1 Z 15 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 (WAG 2007), BGBl. I 
Nr. 60/2007, den Betrieb von Versicherungsunternehmen sowie den 
Betrieb von Pensionskassen. Soweit das BWG nicht besondere 
Regelungen vorsieht, gelten für die Ausübung der 
Versicherungsvermittlung durch Kreditinstitute die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes, ausgenommen die Bestimmungen über Betriebsanlagen;

 14. den Betrieb von Bankgeschäften einschließlich der nach dem 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 erbrachten Dienstleistungen mit 
Ausnahme der Tätigkeiten eines vertraglich gebundenen Vermittlers 
gemäß § 1 Z 20 oder eines Finanzdienstleistungsassistenten gemäß § 2 
Abs. 1 Z 15 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 (WAG 2007), BGBl. I 
Nr. 60/2007, den Betrieb von Versicherungsunternehmen sowie den 
Betrieb von Pensionskassen, Zahlungsinstituten oder E-Geld-Instituten. 
Soweit das BWG nicht besondere Regelungen vorsieht, gelten für die 
Ausübung der Versicherungsvermittlung durch Kreditinstitute die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, ausgenommen die Bestimmungen 
über Betriebsanlagen; 

 15. – 25. …  15. – 25. … 
§ 365n. … 

 1. – 5. … 
§ 365n. … 

 1. – 5. … 
 6. „Elektronisches Geld“ Geld im Sinne von Art. 1 Abs. 3 lit. b der  6. E-Geld jeder elektronisch – darunter auch magnetisch – gespeicherter 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Richtlinie 2000/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. September 2000 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung 
der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, sohin einen monetären Wert in Form 
einer Forderung gegen die ausgebende Stelle, der auf einem Datenträger 
gespeichert ist, gegen Entgegennahme eines Geldbetrages ausgegeben 
wird, dessen Wert nicht geringer als der ausgegebene monetäre Wert ist 
und von anderen Unternehmen als der ausgebenden Stelle als 
Zahlungsmittel akzeptiert wird. 

monetärer Wert in Form einer Forderung gegenüber dem E-Geld-
Emittenten, der gegen Zahlung eines Geldbetrags ausgestellt wird, um 
damit Zahlungsvorgänge im Sinne von § 3 Z 5 Zahlungsdienstegesetz – 
ZaDiG, BGBl. I Nr. 66/2009 durchzuführen, und der auch von anderen 
natürlichen oder juristischen Personen als dem E-Geld-Emittenten 
angenommen wird (§ 1 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010 – 
BGBl. I Nr. xxx/2010). 

§ 365r. (1) – (2) (Einleitungsteil)… 
 1. – 3. … 

§ 365r. (1) – (2) (Einleitungsteil)… 
 1. – 3. … 

 4. elektronisches Geld, sofern der auf dem Datenträger gespeicherte Betrag 
– falls der Datenträger nicht wieder aufgeladen werden kann – nicht 
mehr als 150 Euro beträgt oder sofern – falls der Datenträger wieder 
aufgeladen werden kann – sich der in einem Kalenderjahr insgesamt 
abgewickelte Betrag auf nicht mehr als 2500 Euro belaufen darf. Dies 
gilt nicht, wenn ein Betrag von 1000 Euro oder mehr in demselben 
Kalenderjahr vom Inhaber nach Art. 3 der Richtlinie 2000/46/EG 
rückgetauscht wird, oder 

 4. elektronisches Geld (E-Geld im Sinne von § 1 Abs. 1 E-
Geldgesetz 2010), sofern der elektronisch auf dem Datenträger 
gespeicherte Betrag – falls der Datenträger nicht wieder aufgeladen 
werden kann – nicht mehr als 250 Euro oder bei Zahlungsvorgängen 
innerhalb Österreichs nicht mehr als 500 Euro beträgt oder sofern – falls 
der Datenträger wieder aufgeladen werden kann – sich der in einem 
Kalenderjahr insgesamt abgewickelte Betrag auf nicht mehr als 
2 500 Euro beläuft, außer wenn ein Betrag von 1 000 Euro oder mehr in 
demselben Kalenderjahr auf Antrag des E-Geld-Inhabers gemäß §§ 18 
und 19 E-Geldgesetz 2010 erstattet wird; 

 5. …  5. … 
§ 382. (1) – (41) … § 382. (1) – (44) … 
 (45) § 2 Abs. 1 Z 14, § 365n Z 6 und § 365r Abs. 2 Z 4 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2010 treten mit 30. April 2011 in Kraft. 

Artikel 8 
Änderung des Konsumentenschutzgesetzes 

§ 28a. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr mit Verbrauchern im 
Zusammenhang mit Haustürgeschäften, Verbraucherkreditverhältnissen, 
Pauschalreisevereinbarungen, Teilzeitnutzungsrechtsverhältnissen, Abschlüssen 
im Fernabsatz, der Vereinbarung von missbräuchlichen Vertragsklauseln, der 
Gewährleistung oder Garantie beim Kauf oder bei der Herstellung beweglicher 
körperlicher Sachen oder im Zusammenhang mit Diensten der 
Informationsgesellschaft im elektronischen Geschäftsverkehr oder im 

§ 28a. (1) Wer im geschäftlichen Verkehr mit Verbrauchern im 
Zusammenhang mit Haustürgeschäften, Verbraucherkreditverhältnissen, 
Pauschalreisevereinbarungen, Teilzeitnutzungsrechtsverhältnissen, Abschlüssen 
im Fernabsatz, der Vereinbarung von missbräuchlichen Vertragsklauseln, der 
Gewährleistung oder Garantie beim Kauf oder bei der Herstellung beweglicher 
körperlicher Sachen oder im Zusammenhang mit Diensten der 
Informationsgesellschaft im elektronischen Geschäftsverkehr oder im 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen oder Zahlungsdiensten gegen ein 
gesetzliches Gebot oder Verbot verstößt und dadurch die allgemeinen Interessen 
der Verbraucher beeinträchtigt, kann unbeschadet des § 28 Abs. 1 auf 
Unterlassung geklagt werden. 

Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen oder Zahlungsdiensten oder der 
Ausgabe von E-Geld gegen ein gesetzliches Gebot oder Verbot verstößt und 
dadurch die allgemeinen Interessen der Verbraucher beeinträchtigt, kann 
unbeschadet des § 28 Abs. 1 auf Unterlassung geklagt werden. 

(2)… (2)… 
§ 41a. (1) – (23) … § 41a. (1) – (24) … 
 (25) § 28a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2010 

tritt mit 30. April 2011 in Kraft. 

Artikel 9 
Änderung des Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetzes 1994 

§ 18. (1)  - (3) … § 18. (1)  - (3) … 
(4) Weichen die vom Versicherungsunternehmen verwendeten 

Versicherungsbedingungen von Musterbedingungen gemäß Art. 5 der 
Verordnung (EWG) Nr. 3932/92 der Kommission vom 21. Dezember 1992 
(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 398, Seite 7) ab, so ist in den 
dem Versicherungsnehmer ausgefolgten Versicherungsbedingungen auf diese 
Abweichungen von den Musterbedingungen ausdrücklich hinzuweisen. 

(4) Weichen die vom Versicherungsunternehmen verwendeten 
Versicherungsbedingungen von Musterbedingungen des Fachverbandes der 
Versicherungsunternehmen ab, so ist in den dem Versicherungsnehmer 
ausgefolgten Versicherungsbedingungen auf diese Abweichungen von den 
Musterbedingungen ausdrücklich hinzuweisen. 

§ 25. (1) Fahrzeugbesitzer, die nachweisen können, daß drei 
Versicherungsunternehmen, die die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung im 
Inland betreiben dürfen, den Abschluß eines Versicherungsvertrages für ein der 
Versicherungspflicht unterliegendes Fahrzeug abgelehnt haben, haben gegenüber 
dem Fachverband der Versicherungsunternehmungen den Anspruch, daß ihnen 
ein Versicherer zugewiesen wird. Die Versicherungsunternehmen, die den 
Abschluß des Versicherungsvertrages ablehnen, haben darüber eine schriftliche 
Bestätigung auszustellen. 

§ 25. (1) Fahrzeugbesitzer, die nachweisen können, daß drei 
Versicherungsunternehmen, die die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung im 
Inland betreiben dürfen, den Abschluß eines Versicherungsvertrages für ein der 
Versicherungspflicht unterliegendes Fahrzeug abgelehnt haben, haben gegenüber 
dem Fachverband der Versicherungsunternehmen den Anspruch, daß ihnen ein 
Versicherer zugewiesen wird. Die Versicherungsunternehmen, die den Abschluß 
des Versicherungsvertrages ablehnen, haben darüber eine schriftliche Bestätigung 
auszustellen. 

(2) – (4) … (2) – (4) … 
§ 32. (1) Zur Beratung der zuständigen Bundesminister in Angelegenheiten 

der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ist ein Ausschuß für die 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zu bilden. In diesen sind je ein Vertreter 
der Wirtschaftskammer Österreich, der Bundeskammer für Arbeiter und 
Angestellte, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, 
des österreichischen Gewerkschaftsbundes, des Fachverbandes der 

§ 32. (1) Zur Beratung der zuständigen Bundesminister in Angelegenheiten 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ist ein Ausschuß für die 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zu bilden. In diesen sind je ein Vertreter 
der Wirtschaftskammer Österreich, der Bundeskammer für Arbeiter und 
Angestellte, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, 
des österreichischen Gewerkschaftsbundes, des Fachverbandes der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Versicherungsunternehmungen, des Auto-, Motor- und Radfahrerbundes 
Österreichs, des Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring-Clubs und 
der FMA zu entsenden. 

Versicherungsunternehmen, des Auto-, Motor- und Radfahrerbundes Österreichs, 
des Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring-Clubs und der FMA zu 
entsenden. 

(2) – (3) … (2) – (3) … 
§ 37a.(1) – (8) … § 37a.(1) – (8) … 
 (9) § 18 Abs. 4, § 25 Abs. 1 und § 32 Abs. 1 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2010 treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 

Artikel 10 
Änderung des Bundesfinanzierungsgesetzes 

§ 4. (1) Vorstandsbeschlüsse erfolgen mit einfacher Mehrheit. Kommt 
infolge Stimmengleichheit kein Beschluss zustande oder erfolgt in Handlungen 
gemäß Abs. 3 kein einstimmiger Beschluss, hat der Vorstand den Aufsichtsrat 
und den Bundesminister für Finanzen zu informieren. 

§ 4. (1) Vorstandsbeschlüsse erfolgen mit einfacher Mehrheit. Kommt 
infolge Stimmengleichheit kein Beschluss zustande oder erfolgt in Handlungen 
gemäß Abs. 2 kein einstimmiger Beschluss, hat der Vorstand den Aufsichtsrat 
und den Bundesminister für Finanzen zu informieren. 
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